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Moderne Verwaltung?

VonMinisterialdirigent Dr. E. Lotte rmose r,
Nieders. Ministerium des Innem

(Vortrag anläßlich der Fortbildungweranstaltung Nr. 6.1 der Nds. Vermeszungp-

und Katasterverwaltung vom 2. bis 5. Februar 1976 trL Aurich)

,,Ich hatte schon verschiedentlich die Ehre, auf Fortbildungweranstaltungen der

Vermessungs- und Katastervenraltung (VuKV) zu sprechen - erstmalig im No'
vember 1967 zl dem Thema: Organisation der Landesverwaltung, Verwaltungs-

und Gebietsreform. Das ist nun fast zehn Jatre her. Ich habe damals erzählt, wie

Bill Drews, letzter Präsident des Preußischen Oberverwaltungsgerichtes, 1932 in den

Preußischen Verrraltungsblättern die Bilanz unter ein Jahruehnt Reformbemü'

hungen - vergeblicher Reformbemühungen - gezogen hat und den Preußischen

Landtag anklagte, nicht den Tatwillen zur Reform besessen zu haben.

Da drängen sich Parallelen auf, die man aber nicht vonchnell ziehen sollte, An-

klagen u/ärcn fillig und ganz verkehrt.

Die Absicht der Tagung$eitung war es, auf dieser Tagung einmal konkreter die

Folgerungen aus den Darlegungen at ziehen, die Herr Dr. Konstanzer in Bad Rothen-

felde gemacht hat, also auf der Basis der dem 8. Reformgesetz zugrundeliegenden

Kreiskarte die beabsichtigte Neugliederung im Detail darzustellen - daztt eine Art
Vorstellungwortrag von mir: Modeme Verwaltung, Fragezeichen. Die Zabl der

Fragezeichen hat sich vennehrt, wir haben inzwischen mehr Anlaß, Fragezeichen

zu setzen, mehr Anlaß, die Frage nach der Modemisierung unlrcrer Verwaltung als

Problem zu sehen.

Dabei können wir einige Themenbereiche gleich ausscheiden. Wer die Aufsätze

in den Nachrichten der VuKV verfolgt, weß, dd er hier über modeme Methoden

der fubeitsplanung, des Arbeitsablaufs, der Produktion nicht zu sprechen braucht.
Der Beamte der allgemeinen Verwaltung kann nur neidvoll wünschen, dd es auch

in der allgemeinen Verwaltung eine solche Aufgeschlossenheit, solches Bemähen
und einen solchen Meinungsträger wie Ihre Nachrichten gäbe.

Das Fragezeichen hinter ,rnodeme Verwaltung' ist deshalb gewissermaßen von
außerhalb der VuKV her zu setzen; es ist die Frage nach den Randbedingungen
einer auf die Modernisierung der öffenflichen Verwaltung gerichteten Reform zu
stellen. Randbedingungen - damit meine ich Gegebenheiten außerhalb unserer
Verwaltung, die Veränderungs-, Verbesserungsmöglichkeiten beschränken, eingren-
zen oder auch auslösen. Gemeint sind also Reformvorstellungen, die nicht aus den
Gegebenheiten der VuI(V selbst erwachsen, sondern von außen an sie herange.
tragen werden.

I.
Für die Nds. vuKV hat sich das Reformthema - schon in der weber-Kommission

- zuerst unter der schlapeile ,Kommunalisierung der Katasterämter. gestellt. was
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an Argumenten dafiir und dagegen voflubringen ist, brauche ich in diesem Kreis
nicht zu wiederholen. Ich möchte nur daran erinnem, daß fiir uns in der Weber-
Kommission eine sogenannte V o I I kommunalisierung der Katasterämter aus-

schied - das Personal sollte nämlich im Landesdienst, die Sachmittel im Landes-

eigentum bleiben - und daß die von der Kommission empfohlene Teilkommunali-
sierung verbunden war mit dem Kommissionsvorschlag, die Kreisverfassung so um-
zugestalten, daß Kreise und kreisfreie Städte zugleich Kommunalbehörden und
Landesbehörden sein sollten. Diese Anderung der Kommunalverfassung ist aus dem
Reformprogramm bereits zu Beginn der 70er Jahre gestrichen worden. Wer fiir eine
Vollkommunalisierung der Katasterämter redet, kann sich also dafiir nicht auf das

Weber-Gu tachten berufen.

Und doch ist immer wieder von Koürmunalisierung die Rede, und hier stoßen

wir auf das, was ich vorhin Randbedingungen genannt habe. Unser GrundgeseE

faßt die Länder als Staaten auf, aber sie sind in Wahrheit mehr Vervaltungsein-
heiten auf Provinzebene, und es fiillt ihnen destralb schwer, zwischen der Bundes-

politik über ihnen und der Kommunalpolitik unter ihnen eigene landespolitische

Vorstellungen auszuformen und mit Inhalt zu versehen. Bei historisch gewachsenen,

ihrer Staatlichkeit bewußten Ländern mag das nicht so deutlich zu spüren sein, aber

wir spüren es doch sehr in Niedersachsen. - Daß das Gebiet von Niedersachsen

frtiher einmal schon im Steuerverein von 1834 zusalnmengeschlossen war, den

Armeekorpsbezirk X des Kaiserreichs und auch die Hauptvermessungsabteilung VII
des Reiches gebildet hat, reicht nicht hin, da diese Vorläufer des Landes Nieder-

sachsen ja auch nur Verwaltungseinheiten waren. Da ist es verständlich, daß über-

wiegend kommunalpolitische und nicht landespolitische Orientierungen die Reform-

diskussion bestimmen, damit müssen wir rechnen und uns darauf einrichten.

il.
Das Reformthema stellt sich der VuKV nicht nur als immer wieder emeuerte Frage

nach ihrer Kommunalisierung, sondem auch unter der Zielsetrlrng: Vergrößerung
der Venvaltungseinheiten, Konzentration der Amter. Auch hier möchte ich nicht
die Argumente für und gegen abhandeln. Ich möchte aber darauf hinweisen, daß

Herr Dr. Konstanzer in Bad Rothenfelde Größenmaßstäbe dargelegt hat, die er als

eine abstrakte Berechnung verstanden wissen wollte. Er hat ausdrücklich auf das

hingewiesen, was ich hier Randbedingungen nenne: nämlich darauf, daß sich kon-
krete Vorstellungen zur Neugliederung der Katasterämter erst auf der Grundlage

einer neuen Kreiskarte und nur in Abstimmung mit den Neugliederungwontellun-
gen der Steuerverwaltung und der Grundbuchverwaltung entwickeln ließen. Solcher

methodischer Ansatz, beginnend mit der Erarbeitung abstrakter Maßstäbe, ruft
zwar leicht Mßverständnisse hervor - hat sie ja auch hervorgerufen -, ist aber

verwaltungswissenschaftlich durchaus üblich, wie Sie etwa bei Frido Wagner er-

sehen können.

D23 so alles wissenschaftlich fundiert und überzeugend begründet ist, ist fiir den ein

schwacher Trost, der von den Reformmaßnahmen persönlich betroffen ist, in

154



dessen kbenwerhältnisse - Eigenheim, Schulbildung, Verwandßchaftsbeziehungen

- die Neugliederung eingreift. Es wäre falsch, Widerstreben - das man zwar

theoretisch anerkennt, praktisch aber nicht mitmachen will - als Egoismus zu

denunzieren. Ein schneller Schnitt wäre leichter auszuhalten, und es macht den

Patienten ja ein wenig hpterisch, wenn der Chirurg imrner wieder sein Werkzeug

hervorholt und vozeigt und immer wieder die Operation abbläst.

Ist der Eingriff wirklich notwendig? Dazu ist schon viel - bis zum Überdruß viel -
gesagt worden und ich kann dzu nicht noch etwas Neues sagen. lch möchte dazu

nur sagen, daß die Vergrößenrng der Vennralttrngseinheiten nichts besonders nieder-

sächsisches ist. Es ist Trend, nicht bloß in allen Ländem der Bundesrepublik, son'

dern in Europa. Sogar in England - Mutterland der Selbstverwaltung, sprichwört-

lich für Beharen und Watnen der Tradition - hat man 1972 die Zthl dq Gemein-

den und Grafschaften guz drastisch veningert und ihnen Größenordnungen gege-

ben, die den Reformvorstellungen bei uns sehr nalrekommen, ja sie sogar über-

schreiten. Zt dem Thema Kreisreform kann man nur mit Macbeth - der aller-

dings ein Mörder und kein Vorbild war - sagen: Wär's abgetan, so $rie's getan, dann

wär's besser, man tät es schnell.

m.
Aber auch endliche Entscheidung der Zuordnungsfrage, Neuzuschnitt der Kataster-

amtsgrößen - Themen, die neben der Automation der Arbeitsabläufe bisher die

Diskussion ausgemacht haben - erschöpfen das Reformthema nicht. Alles das,

wovon bisher die Rede gewesen ist, erschöpft das Thema Modemisierung unserer

Verwaltung noch nicht - größere Amter, Datenverarbeitung, gehören zur Reform,

machen sie aber nicht aus.

Um einen neuen Aspekt der Reformdiskussion zu eröffnen, muß ich weiter aus-

holen.

Wenn wir die Geschichte der Reform betrachten, so waren jene Reformen tief-
greifend und erfolgreich, denen übezeugende kitbilder Richtung und Ziel, poli-
tische Durchsetzungskraft gegeben haben. Die Stein/Hardenbergpche Reform,
über 150 Jahre alt und doch bis heute den Verwaltungsaufban bestimmend, wurde
von der begeisterungskräftigen ldee getrieben, den Untertanen zum mtturdigen
Staatsbürger zu machen. Die Reform des Rudolf von Gneist, 1880 und durch die
MilRegVO 165 nur vollendet, brachte die Idee des rechtlichen Schutzes des Bürgen
vor der Verwaltung. Gustav Schmoller und die anderen Kathedenozialisten forder-
ten vom Staat soziales Handeln und fügten zu unserem Verwaltungsaufbau den
ganzen Bereich der Sozialverwaltung hinzu, dessen Umfang wir oft vergessen, wenn
wir von Verwaltung reden.

Reformen sind mehr als Btindel von Maßnahmen, um die Verwaltung veränderten
Bedtirfnissen anzupassen. Sie verlangen ldeen, die den politischen Konsens bewirken
und das Handeln über die Interessengegensätze hinweg ausrichten.

Und das fiihrt zu der Frage: IVas ist eigentlich unser Verwaltungsleitbild? Ich meine
das so: solche kitbilder sind sehr primitive Versuche, durch Vergleiche die Ver-
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waltung zu erklären und sie damit verstehbar zu machen; grobe Vereinfachungen,
bildhafte Gesamterklänrngen, Erklärungwersuche, die aber Eigengewicht haben und
von denen wieder Rückwirkungen auf die Ausgestaltung der verwaltung ausgehen.
Fragen wir in diesem Sinne nach unseren Leitbildem, so müssen wir feststellen, daß
es eigentlich drei kitbilder gibt. Sie stammen aus verschiedenen Epochen, sind aber
in der Gegenwart durchars noch wirksam und ihr überlagem macht das Bild der
Verwaltung so widersprüchlich.

Das erste lritbild - aus der preußischen verwaltung übernommen und bis heute
noch immer vorhanden und wirksam - versuchte die verwaltung durch Analogie
zum Militär zu erklären: Die Verwaltung sei so etwas wie eine militärische orga-
nisation zur Erfüllung ziviler Zwecke. Dieses lritbild betont die Hierarchie, die
Bedeutung von Befehl und Gehorsam, hat das Laufbatrnprinzip geformt, Geschäfts-
ordnungen hervorgebracht, die Exerzierreglements nicht ganz unähnlich sind, und
sieht im Bürger das bloße Objekt behördlicher Tätigkeit. Gewß, dieses Leitbitd ist
überholt, abet ganz tot wäre es eßt, wenn wir uns bewußt machen, daß sich so die
verwaltung nicht - schon gar nicht dem Nachwuchs, den jungen Beamten erklären
lißt und daß wir die Verwaltung nicht nach diesem Leitbild formen können.

Das zweite Leitbild encheint ganz modem; unter dem Eindruck der Automation
wird heute die Verwaltung durch Analogie zur Datenverarbeitung zu erklären ver.
zucht: Die Verwaltung sei so etwas wie ein §bemetischer Regelkreis zur Steuerung
gesellschaftlicher Prozesse, ja ein gatrzes Gefiige von Regelkreisen. Eine solche
Deutung der Verwaltung, eine solche Vorstellung darüber, was Verwaltung sei,
beflügelt die Entwicklung zur Automation - wie ihreneits eine Verwaltung, die sich
die Automation nutzbar gemacht hat, sich immer mehr solchen Vontellungen offen
zeigt. Sie führt etwa dant, dß die Makroorganisation sich nicht mehr an hierar-
chischen Ebenen orientiert, sie füfut dazu, den Verwaltungpaufbau nach den infor-
mationstheoretischen Stem- und Maschennetzen zu organisieren. Ein ganzer Zwerg
der modemen Verwaltungswissenschaft, ihr systemtheoretischer Zwe$, preist uns
die Auffasung von Verwaltung an und ich muß sagen, daß ich von diesem Ver-
waltungsleitbild wenig halte.

Dem Politiker, dem Bürger kann ein solches lf,itbild darüber, was Verwaltung sei,
nur einen kalten Schauder den Rticken herunterjagen, und ich glaube, daß sehr
viel an Skepsis und Vorbehalten, die wir auch hier, unter uns, in einer in der Auto-
mation so fortgeschrittenen Venraltung, gegenüber der Automation vorfinden,
auf die Sorge zurückzuführen ist, die Automation könnte als mehr aufgefaßt werden,
als als bloßes Rationalisierungsmittel der Produktion, nämlich als alle Vorstellungen
ausrichtendes Prinzip, als Ansatz zu einer Verwaltungpphilosophie. Es ist keine
ganz abwegige Sorge, daß unsere Vontellungen über Verwaltung unter dem Ein-
fluß der Automation so technokratisch entarten könnten. Die Gefahren, die hier
lauern, sollten wir uns stärker bewußt machen. Nehmen wir das Verhältnis zum
Mitarbeiter. Beim erstgenannten Itritbild, der Vorstellung, daß die Verwaltung eine
paramilitärische Organisation zur Erfüllung ziviler Zwecke sei, ist das Verhältnis
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zum Mitarbeiter mit schlichter Klarheit geregelt: er schuldet uns, wie es die Beam-

tengesetze so schön sagen, Achürng unü Gehorsam. Beim lßitbild der Verwaltung
als eines §bemetischen Regelkreises zur Steuerung gesellschaftlicher Prozesse

wird der Mitarbeiter als ein Regelelement unter vielen begriffen: man muß bei ihm
auf die richtigen Knöpfe drücken, ihn geschickt manipulieren, durchjob enrichment,
job satisfaction und Motivation, um ihn zum möglichst gleichmißigen und störungs-

freien Funktionieren zu bringen. Wie ein lngenieur tritt man an den Menschen

heran. Das ist sehr berechnend, ja ahuman, da möchte man fast die patriarchalische

Fürsorge vorziehen, die das Modell der preußischen Verwaltung vom Chef, von der

Mutter der Kompanie, verlangte. Es ließe sich noch manches gegen ein solches

Verwaltungsleitbild einwenden, etwa, daß es zu verllochten mit dem jeweiligen

Stand der Technik ist, als daß es der Verwaltung die Stabilität und die Kontinuität
geben könnte, die sie benötigt.

Ich möchte einem dritten Ißitbild den Vorang geben, das - so meine ich - eher
geeignet ist, unsere Vorstellungen über Verwaltung ausrichten und die Iritlinie
fiir Reformen zu geben. Nach dieser Erklärung sollte man die Verwaltungverstehen
als einen Dienstleistungpbetrieb, der sich von anderen Dienstleistungsbetrieben der

privaten Wirtschaft dadurch unterscheidet, dd er ein nichtprofitorientierter Dienst-
leistungsbetrieb zur Erfüllung öffentlicher Zwecke ist. Wenn wir mit dieser An-
schauung ansetzen, ergeben sich einige Aspekte und Erklärungen, die hier nur
skizziert werden können. So wird uns durch die Parallele zu den Dienstleistungs-

betrieben bewußt, daß die Personalausweitnng - so oft von der Öffentlichkeit der

Verwaltung vorgphalten - keineswep eine Besonderheit der öffentlichen Verwaltung
ist; andere Dienstleistungsbereiche der privaten Wirtschaft, wie Banken, Spar-

kassen, Versicherungsunternehmen, haben in den vergangenen Jatuen Personal-
zuwachsraten gehabt, die weit über die Zuwachsraten der öffentlichen Verwaltung
hinausgehen - die personelle Ausweitung des Dienstleistungsbereichs ist eine ge-

samtwirtschaftliche Erscheinuhg. In diesem Verwaltungsmodell hat auch der Bürger

seinen richtigen Platz; er ist unser Kunde, ihm müssen wir dienen, um ihn werben.
Fragen nach dem lnvestitionsrisiko stellen sich uns, wie wir ja heute in der Ver-
waltung vor der Gefahr von Fehlinvestitionen stehen, wie wir sie bislang nur im
militärischen Bereich gekannt haben. Wenn wir uns€re Vontellungen am betrieb-
lichen Bild ausrichten, wird die Problematik unseres Verh?iltnisses zu den öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieuren - die uns wohl noch beschäftigen wird -
uns mit dem richtigen Ansatz deutlich, näimlich durch das unterscheidende Merk-
mal, daß die öffentliche Verwaltung sich von anderen Diensfleistungsbetrieben da-
durch abtennt, daß sie sich nicht am Profit orientieren kann und darf. Auch die
Automation erhält den ihr zukommenden Platz; sie ist notwendiges Mittel ratio-
neller Produktion, sie beherrscht den Fertigungsbetrieb, nicht mehr und nicht
weniger. Das Bild vom Dienstleistungsbetrieb macht uns auch deutlich, daß wie bei
einem Betrieb unser Laden mehr ist, als eine sammlung von Produktionsmitteln
und Produktionstechniken, nämlich ein Beieinander und Miteinandervon Menschen.
Das dtirfen wir bei allem Gerede über Methoden und rechniken nicht vergessen,
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daß auch Leitung und Penönlichkeit erforderlich ist und bleibt und durch keine
Herrschaftstechnik überflüssig gemacht werden kann. Ein solches I-eitbild wirft
auch neue Fragen auf, etwa die Frage, ob die Leitung eines Hundert.Mann-Betriebes
nicht viel mehr an EinsaE und Fähigkeit verlangen wird, als die kitung eines
Vierzig-Mann-Betriebes. Die Wandlung vom Handwerksbetrieb zum mittelstän-
dischen Unternehmen ist keine quantitative Vergrößerung, sondem eine qualitative
Veränderung. Da kann man nicht mehr jeden Handgriff überwachenund auf Richtig-
keit kontrollieren und nachrechlen, da muß man als Amtsleiter die Kunst der
Organisation beherrschen, managen, vor allem Reibungen erkennen und beseitigen,
Arbeitsschwerpunkte bestimmen und die Übersicht wahren, Kontakt zu anderen
Behörden und zur öffenflichkeit halten. Wir sollten also die Zeit dq Reformver-
zögerung nuEen, um uns beser auf die Reform vozubereiten, indem wir uns
sfärker bewußt machen, was eine solche betriebliche Umstellung wie die Neuord-
nung der VuKV von uns allen verlangt. Mit einer solchen Diskussion wäre die Zeit
nicht verloren, und ich meine, daß man daflir einmal so grundsätzlich imVerwaltungs-
verständnis ansetzen sollte, auch wenn so allgemeine Überlegungen nur ein erster
Schritt sein können.

ry.

Auf einer anderen Fortbildungstagung Ihrer Verwaltung, die auch schon viele Jatrre

- im November 1969 - zurückliegt, habe ich davon gesprochen, welchen hohen
Wert, welche Bedeutung nach meiner Ansicht das Zusammengehörigkeitsgefühl und
das Selbstbewußtsein einer Fachverwaltung haben. Das ist eine Kraft, mit der sich
etwas leisten läßt. Ich habe unter Bemühung von Goethes Wilhelm Meister, denn es

war die Zeit, in der Herr Kaspereit den Nachrichten der VuKV einen literarischen
Z:ug gab, daran erinnert, daß das vorige Jahrhundert im Vermesungsbeamten, der

von der Mathematik her kam, den Träger moderner Methoden und schlechthin den
modemen Typ des Verwaltungsmannes gesehen hat. lassen Sie uns immer wieder
versuchen, dieser Verpflichtung gerecht zu werden.

Ich möchte abschließend - als der nunmehr zuständige Abteilungsleiter - Sie um
Ihr Vertrauen bitten und für Ihre Aufmerksamkeit danken."
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Gutachfliche Außerungen der Katasteräimter
über Grundstückswede

Von Vermessrngsoberamtsrat Ing. (grad.) M. S c h ö n h e r r,
Nieders. Landewerwaltungsarnt - Landesvermessung -, Hannover

Nach der Landeshaustraltsordnung (LHO) ist für zu erwerbende oder zuveräußemde

Grundstticke eine Wertermittlung aufzustellen und dürfen Vermögensgegenstände,

von Ausnafumen abgesehen, nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden (§ § O+

Abs. 3 bzw. 63 Abs. 3 LHO). In den Verwaltungworschriften Nr. 1 zu § 63 LHO

wird der volle Wert definiert als ,,durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen

Geschäftsrrerkehr nach der Beschaffenheit des Gegenstandes bei einer Veräußerung"

ohne Berücksichtigung ungewöhnlicher oder personlicher Verhältnisse ,7u eruielen

wäre.., d. h. also wie der verkehrswert nach § 141 BBauG. Diese Bestimmungen

entsprechen den Vonchriften, die der Landeshaustraltsordnung vorangingen (Reichs-

haushaltsordnung usw.).

Deshalb ist in verschiedenen Verwaltungsvonchriften vorgesehen, daß sich die

Dienststellen, denen der Verkehr mit Grundstticken des Landes obliegt, allgemein

oder in besonderen F2illen bei der Wertermittlung der Katasterämter oder der

Gutachterausschtisse für Grundstückswerte bedienen. Auf den Mangel, der in diesen

Verwaltungworschriftpn dann liegt, wenn sie fiir bebaute Grundstücke die Werter-

mittlung des Gnrnd und Bodens durch den Gutachterausschuß oder durch das

Katasteramt, die Wertermitflung der baulichen Anlagen dagegen durch das Staats-

hochbatramt vorsehen, wird in Abschnitt 1.2, Seite 47 adet Informationen (1) hin-

gewiesen. Unerw?ihnt ist dabei geblieben, ob dann, wenn in Verwaltrngsvorschriften

,der Gutachterausschuß oder das Katasteramt" - oder in umgekehrter Reihenfolge

- genannt ist, den mit dem Grundstückwerkehr befaßten Dienststellen eine frei

wätrlbare Alternative offensteht oder ob nicht vielmehr bestimmte lkiterien dafür

sprechen, je nach Lage des Falles entweder die Wertermittlung durch den Gut-

achterausschuß für Grundstückswerte zu beantagen oder die eigene Wertermittlung

nach § 64 Abs. 3 LHO auf eine Auskunft des Katasteramtes zu sttitzen. Darauf

soll im folgenden näher eingegangen werden.

Ein Unterscheidungsmerkmal zur Beantwortung der Frage, ob einem Grundstücks-

geschäft, an dem das Land beteiligt ist, eine Wertermittlung durch den Gutachter-
ausschuß fiir Grundstückswerte oder eine Auskunft des Katasteramtes über den
Grundstückswert zugrunde liegen soll, könnte aus § 136 Abs 1 BBauGhergeleitet
werden. Danach sind die einer land- oder fontwirtschaftlichen Nuüung vorbehal-

tenen Grundstücke von der Pflicht des Gutachterausschusses, auf Antrag ihren Wert
zu ermitteln, ausgenommen, es sei denn, die Grundstücke sollen enteignet werden.
Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß der Gutachteransschuß für Grundstäcks-
werte den Wert solcher von der Wertermittlungspflicht ausgenoilrmener Grund-
stücke auf Antrag ermittelt, zumal ihm in der Kau$reissammlung das umfassende
Material dafür zur Verfügung steht (Brtigelmann-Meyer BBauG § 136 Bem. II.2).
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Dieser Unterscheidung kommt aber praktisch - wenigstens in Niedenachsen -
keine Bedeutung zu, denn die hiesigen Gutachterausschüsse werden keinen Antrag
auf eine Wertermittlung ablehnen, weil das Wertermittlungsobjekt der land- oder
forstwirtschftlichen Nutzung vorbehalten ist. Darin ist wotrl arch der Grund zu
sehen, daß auf die Unterscheidung von Wertermitflungspflicht und Wertermittlungs-
möglichkeit durch den Gutachterausschuß sowie auf ein eventuelles Tätigwerden
des Katasteramtes für den Fall, daß der Gutachterausschuß eine Wertermittlung
ablehnt, in Abschn. 4.2.2, S. I der lnformationen (1) nicht eingegangen worden
ist.

Aus Verwaltungworschriften ergeben sich außer der Klarstellung, daß gutachfliche
Außerungen derKatasterämter nur an Landesbehörden erteilt werden(Abschn. 20.4.e
der ADAVerm), keine eindeutigen Bestimmungen dafür, nach welchen generellen
Gesichbpunkten oder nach welchen Merkmalen des konkreten Fdles sich eine
Beteiligung des Gutachterausschusses oder aber des Katasteramtes an den Grund.
stücksgeschäften der Landesbehörden richten soll. Außer Betracht sollen hier die
Fälle bleiben, in denen durch besondere Rechtsnorm Zuständigkeiten bei der Wert-
findung begründet werden, etwa in öffentlich-rechflichen Verfahren (Enteignung,
Umlegung o. dgl.), und in denen sich das Katasteramt schon destralb einerAußerung,
Stellungrahme, Auskunft enthalten mißte;vielmehr sind die Fälle zu betrachten, in
denen das Land als Eigentümer/Berechtigter oder als Kaufbewerber (§ 136 Abs. I
Nm. I und 4 BBaUG) einem Partner im fiskalischen lnterese gegenübersteht und
nach § 64 Abs. 3 LHO eine Wertermittlung Grundlage der Preisfindung sein muß.
In der Praxis hat sich daraus ergeben, daß

- von den mit Grundstücksgeschäften befaßten Behörden bei der Beteiligung der
Gutachterausschüsse oder aber der Katasterämter recht willkürlich verfahren
wird,

- von den Katasterämtern Außerungen, Stellunglahmen, Auskünfte gegeben wer-
den, die sich nach Form und Inhalt karm von den Gutachten der Gutachter-
ausschtisse fiir Grundstückswerte unterscheiden,

- die mit Grundstücksgeschäften befaßten Behörden die Außenrngen, Stellung-
nahmen, Auskünfte der Katasterämter wie Gutachten behandeln, sie den Grund-
stücksgeschäften ofliziell zugrunde legen und häufig ausdrücklich als ,,Wert-
gutachten" bezeichnen und

- die mit Grundstücksgeschäften befaßten Behörden teilweise nicht zu erkennen
vermögen, daß jeder Wertangabe eine Ungenauigkeit anhaftet, die von vom-
herein und eventuell zusarnmen mit zu begründenden Kriterien des Einzelfalles
diesen Behörden einen Verhandlungsspielraum offenläßt, den sie durch eigen-

verantwortliches Handeln zu füllen haben.

Wenn von den Behörden, denen Grundstücksgeschäfte obliegen, vorzugsweise die
sogenannten ,gutachtlichen Außerungen" der Katasterämter der Wertermittlung
nach § 64 Abs. 3 LHO und damit der Preisfindung zugrunde gelegt werden, so mag
dies durch die Kosten begründet sein, die ein Wertgutachten des Gutachteraus-
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schusses verußachen würde. Das aber kann kein - und schon gar nicht allein -
maßgebender Gesichtspunkt sein. Denn meistens werden sich zwischen den Parteien

die Kosten mindestens vertraglich teilen lassen, die für ein Gutachten über den Wert

einer etwas komplizierteren Ware entstehen. Dabei braucht es sich noch nicht ein-

mal um Grundstücke zu handeln, das gilt doch z. B. schon fiir gebrauchte Kraft-
fahzeuge und ist im Handel mit Rohstoffen und Nahrungpmittel4rundstoffen,
z. B. Etz,ÖI, Getreide, Zuckerrüben allgemein üblich. Ein Verhandlungspartner, der

dem Vorschlag einer Kostenteilung für ein neutrales Gutachten nicht zustimmt,

mtßte als unseriös abgelehnt werden, es sei denn, daß die Interessenlage deutlich
für die Kostenübemahme durch einen der beteiligten Verhandlungqpartner spricht.

Schließlich könnten auch die Fristen eine Rolle spielen, innerhalb derer ein Wert-
gutachten des Gutachterauschusses oder eine Auskunft des Katasteramtes erhal-

ten werden kann. Doch dürften auch das keine ausschlaggebenden Grtinde sein,

denn bei rechEeigiger Antragstellung werden die längeren Bearbeitungszeiten

für ein Wertgutachten des Gutachterausschusses in aller Regel innerhalb der Zeiten
liegen, die ein Grundstücksgeschäft an sich benötigt.

Obwohl eindeutig formulierte Bestimmungen über die lnanspruchnahme entweder
des Gutachterausschuses oder des Katasteramtes fehlen, lasen sich doch aus

Rechts- und Verwaltungsvorschriften gentigend Hinweise dafiir finden. Vorausge-
schickt kann werden, daß alle Hinweise fiir eine gegenüber der jekt teilweise üt-
lichen Pra:<is sehr eingeschränkte gutachterliche Tätigkeit der Katasterämter und
danit gleichzeitig für eine stärkere Inanspruchnatrme der Gutachterausschüsse für
Grundstückswerte sprechen.

Besonders beachflich ist ein Hinweis, der sich leider außerhalb einer Verwaltungs-
vorschrift in Abschn. 4.2.2 der lnformationen (1) findet und der besagt, daß es

sich bei den gutachtlichen Außerungen um i n t e r ne AussagenüberdenWert
eines Grundstücls auf Anfrage von Stellen innerhalb der Landewenvaltung handelt.
Das darf nun nicht so gelesen werden, als handele es sich um einen katasteramts-
intemen Vorgang, was ja auch keinen Sinn ergäbe, gemeint istvielmehreinlntemum
der Landesverwaltung. Bereits daraus ergibt sich, daß eine gutachtliche Außerung
nicht einfach wie ein Wertgutachten verwendet, vor allem nicht direkt Dritten
gegenüber den verhandlungen über den Kauf oder verkauf eines Grundsttickes zu-
grunde gelegt werden darf. Im Einklang damit heßt es in Abschn. 6 des RdErl. d.
MF v. 12.5. 1965 (2) über die Veräußerung von Grundvermögen der allgemeinen
Finanzverwaltung, daß stellungnahmen der Katasterämter einzuholen sind, um
einen Anhalt für den verkehrswert zu bekommen. In beiden Fällen wird damit
ausgedrückt, daß die Außerung des Katasteramtes der Behörde, die ein Grundstticks-
geschäft betreibt, lediglich einen Wert gleichsam als Verhandlungsbasis nennt. Die
Behörde wird sich diem verhandlungsbasis dann zu eigen machen, sie muß sich mit
der stellungna?rme des Katasteramts selbst identifizieren und darf den Außen-
stehenden nicht etwa glauben machen, es handele sich um eine Art amtlicher
schäEung, die durch das Katasteramt durchgeführt worden sei. weder ein Hang zur
Bequemlichkeit (hier im sinne des Abschiebens von verantwortung) noch Meinungs-
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verschiedenheiten über den Kaufpreis dtirfen dazu fiihren, anden zu verfahren; der
Charakter der Stellungnatrme als Intemum der Landewenraltung würde in diesen
Fällen verkannt und verletzt werden.

Gerade bei Meinungwerschiedenheiten über den Kaufpreis kann und darf eine
gutachtliche Außerung des Katasteramtes nicht ausdrücklich eine vertretene Mei
nung stlitzen; die gutachfliche Außerung darf ein Gutachten des Gutachteraus-
schusses weder ersetzen noch inhaltlich vorwegnehmen. Der Gesetzgeber hat dem
Antragsteller mit § 136 BBauG das subjektive öffenfliche Recht auf Wertermitt-
lung durch den Gutachterausschuß eingeräumt (Brügelmann-Meyer BBauG § 136
Bem. IV.3). Dieses Recht muß jeder der beiden Vertragspafi€ien, vor allem bei
Meinung;sverschiedenheiten, erhalten bleiben und darf nicht dadurch beeintäch-
tigt werden, daß der Antrapteller in Kenntnis der Quasi-Identität von Kataster-
amt und Geschäftsstelle des Gutachterauschusses, der Identität von kiter des
Katasteramts und Vorsitzendem des Gutachterauschusses oder durch dieAnnalrme,
daß für das Gutachten dasselbe Material (Kaufpreissammlung) benutzt würde, den
Antrag auf ein Gutachten nach § 136 BBauG als sinnlos empfindet. Insofem könnte
die Venrendung einer gutachtlichen Außerung des Katasteramts bei Kaufrerhand-
lungen gegen den außenstehenden Verhandlungqpartner von diesem als Nötigung
empfunden werden.

Eine selbständige wertermittelnde Tätigkeit kann den Katasterämtem neben den
Gutachterausschüssen oder in Konkurrenz zu ihnen nicht zukommen, weil jede
gutachtliche Grundstückswertermittlung durch öffenfliche Stellen sich ausschließ-
lich, formell und materiell, nach dem BBauG und den auf seiner Grundlage er-
lassenen Verordnungen des Bundes und der Länder zu richten hat (Brügelmann-
Meyer BBauG § 136 Bem. I). Ein Tätigwerden des Katasteramts auf den Gebieten,
die den Gutachterausschüssen durch das BBaUG zugewiesen sind, entbehrte nicht
nur einer gesetzlichen Grundlage, sondem verstieße gegen das BBauG (Bdigel-

mann-Meyer BBauG § 137 Bem. I).

Neben der wesenflich eingeschränkten Verwendbarkeit einer gutachtlichen Außerung

des Katasteramts gegenüber einem Gutachten des Gutachterausschusses ergibt sich

ein weiterer und wichtiger Unterschied dadurch, daß einer gutachtlichen Außerung,

anders als einem Gutachten, nicht die Kaufpreissammlung zugrunde gelegt werden
kann. Die Kaufpreissammlung nach § 143 Abs. 2 BBauG wird erstellt aus den Ab-
schriftender Kaufrertrdge,dienach § 143Abs. I BBauGder Gutachter-
a u s s c h u ß erhält, nicht die Geschäftsstelle und nicht die Körperschaft oder

Behörde, bei der die Geschäftsstelle eingerichtet ist. Soweit die Geschäftsstelle

die Kaufpreissammlung führt, wird man dabei auf eine Hilfsfunktion der Geschäfts-

stelle gegenüber dem Gutachterausschuß schließen müs§en, die nichts daran än-

dert, daß leEtlich der Gutachterausschuß für die Kaufpreissammlung zuständig

und verantwortlich bleibt (Brügelmann-Meyer BBauG § 143 Bem. 7). Daraus er'
gibt sich, daß bei der Führung der Kaufpreissammlung die Geschäftsstelle von der

Geheimhaltungspflicht des § 138 Abs. 3 BBauG erfaßt wird. Diese Geheimhal'
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tungs- und Verschwiegenheitspflicht geht weiter als die Pflicht zur Amtsverschwie-

genheit der Beamten und die entsprechende Verpflichtung der Angestellten, sie

besteht generell auch gegenüber Behörden (Brügelmann-Meyer BBauG § 1438em.2 b

und § 138 Bem. 6). Danach kann kein Zweifel bestehen, daß die Geheimhaltungs'

pflicht auch gegenüber dem Katasteramt gilt, obwohl die Geschäftsstelle bei ihm

eingerichtet ist; deshalb war oben auch nur von einer ,,Quasi-Identität" von Ka'

tasteramt und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses gesprochen worden. Wenn

schon den Gerichten oder von Gerichten bestellten Sachverständigen die Einsicht

in die Kaufpreissammlung oder die Auskunft daraus versagt bleiben muß (3), so

gilt das erst recht Behörden gegenüber, die nach § 136 Abs. 1 Nr. 2 BBauG nur ein

bedingtes Recht auf Wertermittlung haben, anders als die Gerichte nach § 136

Abs. I Nr. 3 BBauG. Für die Behörde Katasteramt kann nicht deshalb etwas an-

deres gelten, weil bei ihr zufällig die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ein-

gerichtet ist. Das Katasteramt hat damit keine Möglichkeit, der gutachtlichen

Außerung die Kaufpreissammlung zugrunde zu legen, es ist auf die jedermann zu-

gänglichen Richtwerte und damit arf weniger aussagefähiges und/oder weniger

aktuelles Material angewiesen.

Regelmäßig wird das dazu führen, daß einer gutachtlichen Außerung eine etwas

großere Ungenauigkeit anhaftet, als das aus der Natur der Sache heraus auch bei

einem Gutachten der Fall ist. Bei Gerardy (4) wird auf 5.2301231 ein unvermeid-

licher Toleranzbereich von l0% und 15 Vo genaflnt, der fiir Gutachten gilt, auf

S. 160 wird gesagt, daß die Kaufpreise bei unbebauten wie bei bebauten Gnrnd-

stticken, die völlig gleichartig sind, vom Mittelwert bis zu 15 % streuen können.

Man wird daher für eine Wert-Außerung, die nur auf Richtwerten und auf allgemein

zugänglichem Material, z. B. der Markt-Beobachtung aufgrund von Verkaufsange-

boten in Zeitungsinseraten oder von Preisübenichten in Maklerzeitschriften be-

ruhen kann, mindestens eine Toleranz von 15 Vo dulden müssen. Aus den Richt'
werten ist nicht erkennbar, aus welcher y'.lrtzahl von Eirzelwerten sie hergeleitet

worden sind, ob die Anzahl der Einzelwerte ausreichte, um die zu erwartende

Abweichung zu verringem.

Aus alledem ergibt sich für die Katasterämter, die gutachtliche Außerungen über

Grundstticlswerte abgeben (so nach Abschn. 20.4.e der ADAVerm, unter
Abschn.64 heßt es a. a. O. ,,wertgutachterliche Außerungen'), eine besondere Ver-
antwortung, um einerseits die Landesbehörden - und nur diese - mit den nach

§§ 63 Abs. 3 und 64 Abs. 3 LHO erforderlichen Angaben zu versehen, doch ohne

dabei andererseits in den Aufgabenbereich der Gutachterausschüsse hineinzuwir-
ken und dadurch Rechte der Grundstückseigentümer und Kaufbewerber zu beein-
trächtigen. Diese Verantwortung schließt m. E. die Verpflichtung ein, die Benutzer
der Außenrngen entweder gBnerell oder aus gegebenem Anlaß auf den Charakter
der Außenrng und ihre damit zusammenhängende eingeschränkte Verwendungs-
fiihigkeit hinzuweisen. Das kann bereits dadurch geschehen, daß die Benennungen

,gutachtliche Außerung" oder ,,wertgutachtliche Außerung" und auch ,,A,uskunft",

163



die bedauerlichenveise in der ADAVerm stehen, vermieden werden und ausschließ-
lich ,§tellungnatrme" benutzt wird, wie das auch der Niedersächsiche Minister
der Finanzen tut (2). wenn der ,"[Iüter des Landesrraushalts" so verfährt, dann
kann kaum Einsicht dafür verlangt werden, daß andere Ressorts duüber hinaus-
gehen (5, 6). Die Form der stellungnatrme sollte sich möglichst weitgehend von der
Form eines Gutachtens, z. B. nach Gerardy (4),s.677 ff, vor allem seinem Aulbau
(a. a. o., s. 684), untencheiden. so wird es besonders zweckmäßig sein, die stellung-
nahme nicht für sich allein als Anlage zu einem schreiben abzugeben, sondem sie
in ein Schreiben an den Antragsteller und mit dessen Anschrift einzubeziehen, um
damit auf den internen Charakter hinzuweisen. Inhaltlich wird sich die Stellung-
nahme ohnehin von einem Gutachten dadurch unterscheiden, daß auf die Kauf-
preissammlung nicht zurückgegriffen werden kann, vor allem also keinerlei ver-
gleichspreise verfügbar sind. Danach wird in aller Regel lediglich die Interpretation
eines Richtwertes, etwa zur Übertragung des auf ein fiktives Richtwertgrundstück
bezogenen Richtwerts auf ein konkretes Grundstück oder zur übertragung eines
Richtwerts in eine nicht mit einem Richtwert versehene Zone inhaltlicher Gegen-
stand der stellungnahme sein. Neben den o.g. Benennungen sollten auch fiir das
Ergebnis der Benennung ,,verkehrswert" vermieden werden, um das Ergebnis
deuflich von einer wertermittlung nach ss 136 und l4l BBauG abntgrerzen.

schließlich wird zu überlegen sein, ob die Stellungnatrme an eine Landesbehörde
nicht eine Angabe über einen Vertrauensbereich des Wertes oder eine Angabe über
bedingte oder unbedingte Genauigkeiten der angegebenen Werte enthalten sollte.
Das wäre vor allem dann zu erwägen, wenn dem Katasteramt Tatsachen bekannt
sind, die möglicherweise und eventuell von bestimmten Bedingungen abhängig für
eine Erweiterung oder verringerung der anzunehmenden Toleranz von 15 vo des
wertes sprechen. Den antragstellenden Behörden wdre dann von vornherein ein
gewisser verhandlungsspielraum gegeben, der heute oft aus unkenntnis nicht durch
eigenverantwortliches Handeln ausgefiillt wird oder aber im nachhinein zu einer
emeuten Anfrage über die Angemesenheit des ausgehandelten preises führt.

Inhalt einer Stellungnahme des Katasteramts könnte ferner auch ein bereits vor.
liegendes Gutachten des Gutachterausschusses sein, sei es, daß es sich dabei um
eine Interpretation von Sachverhalten oder Methoden oder um Angaben über die
Genarigkeit, die Zuverlässigkeit ermittelter Verkefuswerte oder auch um eine
zeitliche Anpassung ermittelter Verkehrswerte handelt.

Im Zweifel über die Zuverlässigkeit der anzugebenden Werte oder über die vorge-
sehene Verwendung der Stellungrahme muß das Katasteramt auf ein Gutachten
des Gutachterausschusses für Grundstückswerte verweisen. Zt erwägen ist, ob so
nicht auch dann verfahren werden muß, wenn das fiir die Stellungrahme verfiig-
bue Material so dürftig ist, daß danach für ein Gutachten kein Material fiir andere,
wenn auch möglicherweise zum gleichen Ergebnis führende Argumente mehr übrig
wäre. De Stellungnahme würde in diesen Fällen das Gutachten gleichsam vorweg-
nehmen, das aber muß vermieden werden, weil jede der verhandelnden Parteien ein
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Recht atrf Wertermittlung durch den Gutachterausschuß hat; die Wahmehmung

dieses Rechts muß für beide Parteien auch nach einer abgegebenen Stellungrrahme

noch sinnvoll sein.

Es zeigt sich also, daß die Landesbehörden, die zwar grundsätzlich eine Stellung-

natrme des Katasteramts über Grundsttickswerte erhalten können, nicht wahlweise

von einer mehr oder weniger freien Altemative zwischen dieser Stellungnahme und
einem Gutachten des Gutachterausschusses Gebrauch machen können. Es wäre zu

witurschen, dd dies aus den einschlägigen Verwaltunpvorschriften (5) deutlicher
hervorginge und auch dafür Verständnis gefunden würde, wenn die Stellungnahme

lediglich die Empfehlung enthielte, ein Gutachten des Gutachterausschuses zu be-

antragen. Bedenklich sind dagegen Verwaltungworschriften (6), in denen schon gar

keine Altenrative zur gutachtlichen Außerung mehr gegeben ist, die gutachfliche
Außerung im weiteren Text dann ,,Wertgutachten" genannt wird, behauptet wird,
daß auf die gutachtliche Außerung des Katasteramts nicht vezichtet werden
könne, von Meinungwenchiedenheiten im Zusammenhang mit ihr gesprochen

wird und nach denen angeblich außer den Bodenschätzungsergebnissen auch Kauf-
preissammlungen und Einheitswerte beim Katasteramt vorhanden seien und bei
gutachtlichen Außerungen verwendet würden.

Uteraürr:
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(2) RdErl. d. MF v. 12. 5. 1965, Az. 26 23 00, GültL MF 82/8?, enthalten in Abschn. 1.2,
S. 48 der Informationen (l).

(3) Erl. d- MS v. 5.3.L967 (an RP Hannover) Az. III 303080/11 505/67, enthalten in
Abschn. 1.2,5.44 der Informationen (1).

(4) Dr.{ng. Theo Gerardy: Praxis der Grundstticksbewertung, 2. AufI., Verlag Modeme
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Gutachtliche Außerungen der Katasterämter
über Grundstäckswerte

- Entgegnung -

VonVermessungsoberamtsratH. B ode n st e in,
Nieders. Ministerium des Innem

Zu den Ausführungen S c h ö n h e r r s überdie,,GutachtlichenAußerungen"
der Katasterämter erscheinen mir in einigen Punkten Ergänzungen oder Erläu-

terungen zweckmäßig.

Schönherr befaßt sich mit der Frage, wann ein Gutachten des Gutachterausschusses

zu erstatten ist und in welchen Fällen eine ,§utachtliche Außerung" in Betracht

kommt. Diese Frage ist - wie Schönherr zutreffend feststellt - in den einschlägi-

gen Verwaltungsvonchriften nicht beantwortet worden. Daraus ist doch wohl auch

zu schließen, daß für eine kasuistische Regelung kein Bedürfnis bestanden hat. Das

scheint auch gegenwärtig noch die herrschende Auffassung zu sein. Hierbei ist zu

berücksichtigen, daß in jedem konkreten Fall ein Kontakt zwischen Katasteramt

einerseits und antragstellender Landesdienststelle andererseits besteht und aufgrund

dieses Kontaktes spezielle Sachaufklärungen gegeben werden können.

Die von Schönherr schon als bedeutungslos erkannte Differenzierung nach Wert'

ermittlungspflicht und Wertermittlungsmöglichkeit (fakultative Wertermittlung)

als Kriterium fiir die Zuständigkeit des Gutachterausschusses oder des Kataster-

amts mißte ohnehin künftig versagen. Die Vorschrift des § 23 Abs. 3 StBauFG

sctrließt bereits die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke in die Wertermitt-
lungspflicht ein, und der Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Bundesbau-
gesetzes (Bundestags-Drucksache l90l76) hebt die bisherige Differenzierunggdtnz-
lich auf.

Im Zusammenhang mit der von Schönherr aufgeworfenen Kostenfrage ist auf den
Kostenbefreiungstatbestand des § 2 Abs. I Nr.2 Verwaltungskostengesetzhir:zl-
weisen, wonach Amtshandlungen, die von Landesbehörden veranlaßt worden sind,
gebührenfrei bleiben, wenn die Gebühr nicht einem Dritten zur Last zu legen ist.
Die Erhebung von AuslagBn regelt sich nach § 13 der o. g. Vorschrift. Dagegen ist
bei einer ,,Gutachtlichen Außerung" aufgrund des Vorbehalts unter § 2 Abs. 3
Buchst. a Verwaltungskostengesetz eine Gebührenbefreiung nicht zulässig. Zu der
Kostenaufteilung zwischen Verkäufer und Käufer kann schließlich auch die Vor-
schrift des § 448 BGB herangezogen werden. Die Kosten eines Gutachtens mi.issen
wohl der Abnahme zugerechnet werden und fallen danach dem Käufer zur Last.
§ 448 BGB enthält allerdings nachgiebiges Recht, d. h. die Vorschrift ist durch Ver-
trag frei abzuändern.

Die von Schönherr vorgeschlagene Interpretation eines vorliegenden Gutachtens
nach §§ 136 ff. BBaUG durch das Katasteramt halte ich nicht fiir zweckmäßig. Das
sollte stets Aufgabe des Gutachterausschusses oder seiner Geschäftsstelle sein.

t67



Die Bezeichnung ,,Gutachtliche Außerung" ist inzwischen zu einem festen Begriff
geworden. Auch im Hinblick darauf, dd sich die Landesbehörden für Wertermitt-
lungen zunehmend der Gutachterausschüsse bedienen und dadurch die ,,Gutacht-
lichen Außerungen" zwangsläufig an Bedeutung verlieren, sollte an dieser Be-
zeichnung festgehalten werden. Die in Nr. 64 ADAVerm enthaltene Bezeichnung
,,wertgutachterliche Außerung" ist auf ein versehen zurückzuführen; aus dem
Zusammenhang dürfte das erkannt werden, so daß auf eine Berichtigungvezichtet
werden konnte.

Det z. Z. diskutierte Entwurf einer Dienstanweisung für die Geschäftsstellen der
Gutachterausschüsse enthält bereits vorstellungen über die Form der ,,Gutacht-
lichen Außerung". Darüber hinaus wird die Anderung der bestehenden verwal-
tungsvorschriften im Sinne einer klaren Zustlindigkeitsregelung initüert. Als erste
Maßnahme zeichnet sich eine Anderung der bisherigen Regelung unter Nr. 5.2 des
RdErl. d. Mw v. 3.4.1973 §ds. MBl. s. 801) ab;ktinftig sollen ausschließlich die
Gutachterausschtisse zuständig sein.

Ftir die interne willensbildung wird man auchkünftig auf ,§utachtliche Außerungen..
der Katasterämter nicht gär:zhch vezichten wollen. so ist in den vorl. w zu § 64
LHO §ds. MBl. 1976 S. 634) vorgesehen, daß fiir die Wertermittlung die Kataster-
ämter und Staatshochbauämter oder die Gutachterausschüsse einzuschalten sind.
Diese Regelung, die sicher nicht unsere Zustimmung finden kann, ist aber nicht so
zu verstehen, daß sich etwa das Katasteramt bei einem bebauten Grundstück zu
dem wert des Grund und Bodens äußert, während eine andere stelle - z. B. das
Staatstrochbauamt - den Wert der Gebäude ermittelt. Das gilt selbstverständlich
auch fiir ein Gutachten. Aus sachlichen und wirtschaftlichen Gründen ist es nicht
vertretbar, daß zwei Stellen mit der Ermittlung von Teilen eines Wertermittlungs-
objekts beauftragt werden. Die Entattung eines Gutachtens durch den Gutachter-
ausschuß wird daher der Regelfall sein. Im übrigen sollte die anfordernde Landes.
dienststelle im Einvernehmen mit dem örtlich zuständigen Katasteramt entscheiden,
ob eine ,,Gutachtliche Außerung" den Gegebenheiten des konkreten Falles ent-
spricht.
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Die Erneuerung des NivP-Feldes

Von Ltd.VermessungsdirektorDr.-Ing. W. P ö tz s chn e r,
Nieders. Landesverwaltungsamt - Landewermessung -, Hannover
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I Einleitung

Die Grundlagenvermessung ist der Teil der Landewermessung, der die Verbindung
von der Erdmeszung auf der einen Seite zu den Detailvermessungen fiir db topo-
graphische Aufnahme und die großmaßstäbige Darstellung der Grundstticke auf
der anderen Seite hentellt. Sie hat dazu die drei Festpunktfelder der trigonome-
trischen Punkte, der Nivellementpunkte und neuerdings der Schwerepunkte aufzu-
bauen und zu erhalten, die das ganze Land überdecken, und an die die Folgever-
messungen anschließen können. Diese Festpunktfelder müssen hinsichtlich ihrer
Genauigkeit den von den Benutzem gestellten Anforderungen genügen. Dies gilt vor
allem, wenn diese Anforderung€n - wie in neuerer 7ßit - erheblich erhöht werden.
In dem Maße, wie heute der kbensraum enger wird und die Menschen dichter bei-
einander wohnen, werden bessere und leistungsfiihigere Verkehrswege gebraucht,
werden die Eigentumsgrenzen sicherer verlangt und muß das Verfahren der Zu-
teilung des Grundeigentums rationeller gestaltet werden. Die Koordinaten und
Höhen der Festpunktfelder werden heute um vieles genauer und sicherer verlangt
als früher. Im TP-Feld sind beispielsweise in den leEten Jahren entscheidende
Maßnahmen zur Emeuerung eingpleitet worden, die von den meisten Benuüem
inzwischen begeistert begißt werden. Der mittlere Koordinatenfehler wird dabei
von durchschnitflich 0,10 m, wie er im alten Reichsfestpunktfelderlaß von 1944
zugelassen war, auf etwa 0gl m verbesert. Das TP-Feld soll auf diese weise nach
einem lO-Jahresplan völlig überarbeitet werden. Damit werden die leidigen span-
mrngen beseitigt, die den Ergebnissen der Erstbestimmung durch das Reichsamt
für Landesaufnahme anhaften. Das wird durch ein neues Meßverfahren erreicht.
Da das Land Niedersachsen den anerkannt schlechtesten Teil des deutschen Tp-
Feldes hat, mußte es diesen weg zunächst im Alleingang wählen. Die Nachbar-
länder werden ein solches Vorgehen erst nach und nach erwägen. Beim Nivp-Feld
und beim sP-Feld (schwerefestpunktfeld) gilt dies weniger. Hier ist die Lage im
galazen Bundesgebiet nicht so unterschiedlich wie im TP-Feld. Destralb konnte hier
die gemeinsame Weiterentwicklung durch eine Empfetrlung der Arbeitsgemeinschaft
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der Vermessungwerwaltungen eingeleitet werden. Die folgenden eingehenderen

Betrachtungen zum NivP-Feld beschränken sich auf das fundamentale Haupthöhen-
netz. Die Verdichtungsstufen, die Niv-Netze der 2. bis 4. Ordnung können hier
zurücktreten, da sie in das Haupthöhennetz lediglich eingehängt werden und im
allgemeinen nicht mit ihm zusammen neu beobachtet werden mtissen.

2 Enbtehung des Haupthöhennetzes in Niedersachsen und seine Schwächen

Das Haupthöhennetz mit seinen etwa 5000 NivP läßt sich auf längere Zeit allen
durch Überwachung und Ergänzung nicht erhalten. Vielmehr sind von 7*itzuZeit
Neubeobachtungen nötig, wie es auch die Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft der

Vermessungsverwaltungen zum NivP-Erl8 vorsehen. Das liegt daran, daß

der Erdmantel nicht absolut stabil ist und damit das Festpunktfeld mit der

Zeit unarfhaltsam deformiert wird und zum anderen

ein Teil der an den Bauwerken angebrachten Vermarkungen troE Über-

wachung auf nati.irliche Weise oder durch Einwirkung der Menschen nach und
nach verf?illt.

Niedersachsen als Küstenland ist in weiten Teilen immer wieder vom Hochwasser

der Sturmfluten bedroht und hat darum an sicheren Höhenangaben ein besonderes

Inüeresse. Vor allem ist es fiir die hinter den Deichen lebenden Menschen wichtig,
über die langpeitigen Tendenzen von Landhebungen oder -senkungen unterrichtet
zu werden, um danach die Vorsorgemaßnatrmen einrichten zu können. Die Nivelle-
mentarbeiten bedürften also im Ktistenland Niedersachsen besonderer Förderung,
wie es auch von maßgeblicher Seite zu recht immer wieder betont wird.

Das heute gültige Haupthöhennetz zeigt einen sehr heterogenen Aufbau. Die Linien-
führung geht in ihren Grundzügen auf das sogenannte Urnivellement der Preußischen

Landesaufnahme vom Ende des vorigen Jahrhunderts zurück. Nach dem ersten

Weltkrieg wurde aus ihm das jetzrge Haupthöhennetz entwickelt.Zm gleichen Zeit
wurde fiir die Untersuchung der Küstenlinien das Nordseektistennivellement ausge-

fiihrt, das sich weitgehend mit dem HaupthöherteE deckt, dieses aber im Küsten-

gebiet an vielen Stellen ergänzt. Nach einem Vierteljahrhundert fand dann in den

fiinfziger Jahren für dieses Nordseeküstennivellement die erste Wiederholung statt.

Anschließend ist das dafür aufgestellte Mesungsprogralnm auf das südlich an-

schließende Mittelgebirge und damit auf das ganze Land erweitert worden. Aller-

dings kam es danach nicht zu einer Neuberechnung des Haupthöhennetzes. Es er-

schien ausreichend, den Horizont aus den Jahren 192511938 unverändert beizu-

behalten. kdiglich die festgestellten größeren Veränderungen sind nachgetragen

worden.

Bei diesen Wiederholungsmessungen sind die frtiheren, relativ großen Schleifen

durch eine Anzahl von Zwischenlinien unterteilt worden. Da dies aber nicht von

Anfang an vorgesehen war und nach dem 2. Weltkrieg auch durch die Abgrenzung

des Landes nach Osten hin notwendig wurde, gibt es heute Schleifen mit recht

unterschiedlicher Größe. Das heutige Haupthöhennetz ist also leider nicht nach
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übergeordneten Gesichtspunkten und'auch nicht nach den geologischen Gegeben'

heiten geplant worden. Vor allem ist atrch von vomherein keine Ausgleichung in

einem größeren Rahmen - etwa für das gesamte frühere Reichsgebiet oder die

heutige Bundesrepublik - vorgesehen worden. Vielmehr ist das HaupthöhenneU

durch fortgesetzten ZwangSchluß einzelner Teile entstanden. Auch ist mit den

Nachbarländern der Grenzübergang nicht vorausschauend abgesprochen worden.

Die Linien folgen von Anfang an den Landstraßen, die sich zu den heutigen Fem-

verkehrsstraßen entwickelt haben und die bei der inletzter Zeit unverhältnismäßig

stark angestiegenen Verkehrsbelastung jede spätere WiederholungSmessung er-

schweren und heute notgedrungen zu schlechten Beobachtungsergebnissen flihren.

Um über die Sicherheit, mit der bistrer die Höhen über weit entfemte Teile der

Bundesrepublik übertragen worden sind, einen Aufschluß zu bekommen, hat die

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen alle in den einzelnen Bundes'

ländem nach dem Jahre 1945 ausgefiihrten Beobachtungen einer Gesamtausglei'

chung unterzogen. Mit dieser theoretischen Arbeit, die den Namen ,§iv-Netz 60"
erhalten hat, sollte Aufschluß über Netzspannungen gegeben werden, die sich aus

der sehr langen Entstehungveit und aus den verschiedenen lokalen Erneuerungen

herleiten. Diese lokalen Erneuerungen waren eineneits eine notwendige Maß-

nahme, um den Netzverfall zu beheben, sie verunachten andereneits auch eine

nicht abgrenzbare Deformation des Horizontes und verwischten die Grenzen groß-

räumiger tektonischer Bewegungen. Das fiihrte am Ende dazu, daß nicht mehr fest-

stellbar ist, was stabil ist und welche Höhen sich geändert haben. Dieses Niv-NeE 60

bestätigt aber, daß sich Teile des Haupthöhennetzes in den Bundesländern bis zu

DM-Beträgen deformiert haben. Der Horizont des niedersächsischen Teiles des

Haupthöhennetzes weicht im Durchschnitt 20 mm von Normal Null ab.

Inzwischen sind an der Nordseeküste und an den großen Wasserläufen nach der

Sturmflut vom Jahre 1962 und den anschließend ausgeführten Deichbauten so

viele Festlegungen verloren gegangen, daß sich vor einigen Jahren die Bundesan-

stalt für Gewässerkunde veranlaßt sah, die von ihr in früheren Jahren für das Haupt-
höhennetz gemessenen Niv-Linien neu zu beobachten. Die Landesvermessung in
Niedersachsen hat es anschließend fi.ir zweckmißig gehalten, diese Linien im Lan-
desinneren zu ergäraenund zu großen Schleifen zusammenzufassen. Diese zwischen
den Jahren 1968-1972 entstandene sehr großmaschige Neubeobachtung hat nun
gegen den Landesnivellementhauptpunkt Wallenhont eine signifikante Absenkung
des Elbegebietes um etwa 30 mm nachgewiesen. Dieses Ergebnis ist durchAnsclrluß-
messungen im Elbegebiet bestätigt worden. Es können darin aber keine Angaben
über die innerhalb des Gebietes möglichenreise aufgetretenen tektonischen Ver-
änderungen enthalten sein. TroEdem erschien es angezeigt, diesen nun ermittelten
Bezugsrahmen in den Nachweis der NivP einzuführen. An sich wäre es auch mög-
lich gewesen, Ciese Fortführung mit einer späteren Erneuerung des gesamten Haupt-
höhennetzes in der Bundesrepublik zu verbinden. Jedoch der damit verbundene
Aufschub von mehr als einem Jahtzehnt war nicht vertretbar.
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Nachdem in den anderen Bundesländern ähnliche Feststellungen getroffen worden
sind, hat die Arbeitsgemeinschaft der vermesungsverwaltung nach Absctrluß der
untersuchungen zum Niv-Netz 60 für das Gebiet der gataen Bundeuepublik den
Zeitpunkt für eine völlig einheitliche Wiederholungsmessung des Haupthöhennetzes
gekommen gesehen und empfotrlen, daß zwischen den Jaluen l9g0 und l9g5 alle
Bundesländer ihre Haupthöhenlinien neu beobachten. Diese umfassende Arbeit
kann natürlich nur sinnvoll s€in, wenn sich alle Bundesländer ohne Einschränkung
an den notwendigen Beobachtungen voll beteiligen. Auch wenn die erheblichen
Kosten durch die bekannten Kürzungen in den Haushalten aller Länder nur schwer
aufgebracht werden können, ist doch zu hoffen, daß die einzelnen Landewer-
messungen die Notwendigkeit dieser der Daseinworsorge dienenden Gemeinschafts-
arbeit erkennen und ihr den entsprcchenden Vorrang einräumen.

3 ZidderErneuerung

Die Arbeit wird von dem Küstenland Niedersachsen besonders begißt, da die sich
andeutenden tektonischen veränderungen sowie die schwächrn der bistrerigen
Netzkonfiguration insgesamt nach einer Erneuerung verlangen. Im Gegensatz-zu
einer nachträglichen Zusammenfassung von bereits 

"rsg.fiihrten 
Beobachtgngen,

wie es beim NivNetz 60 der Fall war, besteht hier die große chance, von vom herein
alle Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte zu berücksichtigen und die Beobachtungen
entsprechend zu planen.

Das Ziel ist es, mit dieser Arbeit ein über das ganze Land hin einheitliches Höhen-
system zu schaffen, das als weitgehend unveränderlicher und zuverläsiger Bezugs-
rahmen möglichst stabil ausgebildet ist und an den die Folgenivellements ange.
schlossen werden können.

Die Erneuerung soll nicht nur eine einfache Neubeobachtung des vorhandenen
Netzes sein, sondem soll die beachflichen Fortschritte auf den Gebieten derTechnik
und der Wissenschaft voll berücksichtigen. Da ein Höhenfestpunktfeld durch die
Bewegungen der Erdkruste dauernd unaufhaltsam deformiert wird und somit als
,,bewegtes Punktsystem" nur für begrenzte zeiträtme Geltung haben kann, ist es
notwendig mindestens das fundamentale Haupthöhennetz von zeit zuzeitneu zu
beobachten. Ein Nebenergebnis sind Ausktinfte über die Bewegungen der Erdkruste,
die sich in Niedersachsen z. B. als Ktistensenkungen auswirken. Bei der lViederho-
lungsmeszung von 1955 haben sich kinetische Erscheinungen und Fehlerwirkungen
gegenseitig überdeckl In der neuen Arbeit muß destralb versucht werden, die
systematik in Ablauf und Anordnung der Beobachtungen zu verbessem und auf
hrnkttrager zurückzugreifen, die besonders höhenbeständig sind.

4 Ernanerungsplan

Das erneuerte Haupthöhennetz soll sich aus flächenhaft aneinandergereihten Ni-
vellementschleifen etwa gleicher Größe zusammensetzen. Dabei ist der planung das
bisher vorhandene Netz zugrunde zu legen. Es sollen jedoch auf der einen Seite die
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ihm anhaftenden Schwächen beseitigt und andererseits fiir die eigentliche Messung

die Erweiterung und Ausweitung der Beobachtungs-, Berechnungs- und Registrier-

möglichkeiten voll genutzt werden.

Die Größe der Schleifen soll sich nach der Jatrres-km-Leistung eines Vermeszungs'

trupps richten, die einschließlich Erkundung und Vermarkung bei etwa 200 km
Hin- und Rücknivellement liegt. Danach ist für die Schleifen ein Durchmesser von

etwa 70 km anzustreben. Bei der Neuplanung müssen die Niv-Zwischenlinien 1.0.

verschwinden, die als Notmaßnahme 1955 eingefügt worden sind. Die Nivellement'

linien sollen gut meßbar sein. Auf den Fernverkehrsstraßen mit hoher Verkehrsbe-

lastung läßt sich diese Bedingung sclrlecht erfiillen. Schon bei den Wiederholungs-

beobachtungen in den Jahren 1950-1956 war der mittlere Kilometerfetrler gegen-

über den Vorkriegsergebnissen größer geworden. Da seitdem der Verkehr hinsicht'
lich der Geschwindigkeiten, der Anzahl der Fatrzeuge und der beförderten Lasten

weiter zugenommen hat, ist zu erwarten, daß sich die km-Fehler bei dem neuen

Vorhaben weiter verschlechtern. Diese Tendenz verträgt sich aber nicht mit den im
vorigen Abschnitt beschriebenen Zielen. Um hier Abhilfe zu schaffen, bleibt nur der

Ausweg, die am stärksten beeinträchtigten Schleifenteile in das NivNetz 2.0. abm-

stufen und für die Haupthöhenlinien einen neuen Verlauf über gut meßbare Strecken

vorzusehen.

Wenn die Haupthöhenlinien den Bezugprahmen für das NivP-Feld abgeben sollen,

müssen sie so standsicher wie möglich sein, sie mtissen über ausgezuchte Gebiete

führen, die als besonders stabil beurteilt sind. Aus diesem Grunde sind vorweg

alle vorhandenen Haupthöhenlinien hinsichtlich der Stabilität und des Untergrun-
des zu untenuchen und in einer Beschreibung der geologischen Verhältnisse die

günstigen, indifferenten oder schlechten Linienteile zu kennzeichnen. Auf eine enge

Zusammenarbeit mit den Geologen kann dabei nicht vezichtet werden. Für die als

ausgesprochen ungünstig klassifizierten Linienteile muß dann ebenso wie für die
stark verkehrsbelasteten eine Verlegung erwogen werden.

Eine derartige Entscheidung wäre an sich schon vor 20 Jahren zu treffen gewesen.

Wenn sie damals wegen der allgemeinen schlechten Arbeitsverhäiltnisse der Nach-
kriegsjahre verständlicherweise zurückgestellt werden mußte, so ist jetzt der Zeit-
punkt gekommen, zu dem ein weiterer Aufschub im lnteresse der Brauchbarkeit
des Haupthöhennetzes nicht mehr tragbar ist.

Da die Niveauflächen auf dem Erdkörper nicht parallel sind, errechnen sich fiir
einen auf verschiedenen Nivellementswegen ermittelten Höhenunterschied ver-
schiedene Werte d. h. die Absclrli.isse der Nivellementschleifen sind nicht gleich Null,
sondern haben einen wegeabhängigen Schleifenschlußfehler. Dieser Betrag wurde
bei den früheren Nivellements in Norddeutschland nach Schwerekarten aus den
dreißiger Jafuen errechnet, die das ehemalige Reichsamt für Bodenforschung zu-
sammengestellt hatte. Inzwischen ist unbestritten, daß dieses Verfahren nicht mehr
ausreicht. Vielmehr ist es heute üblich, längs aller Nivellementlinien die Schwere-
beschleunigung zu messen und danach die Reduktion der Höhenunterschiede vorzu-
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nehmen. In den süddeutschen Bundesländem sind schon die nach dem Kriege ausge-

führten Wiederholungsmessungen in dieser Form berichtigt worden. In Nieder-
sachsen ist nun Vorsorge getroffen, daß bei der Erneuerung des Haupthöhennetzes
auch die Schwerebeschleunigung gemessen wird.

Einen Überblick über die nach dem Vorstehenden zu verlegenden Teile des Haupt-
höhennetzes gibt das Bild l. Die in Zukunft nicht mehr zum Haupthöhennetz
gehörenden Linien, die in das NivNetz 2.0. übernommen werden, können jeder-
zeit auch für Auskünfte über Bodenbewegungen herangezogen werden.

5 Beobachtungwerfahren

Die Niv-Linien des Haupthöhennetzes sollen - wie auch bisher üblich - in Form
einer Hin- und Rückmessung beobachtet werden. Jedoch ist vorgesehen, für beide
Messungen die Niv-Strecken nicht einfach fortlaufend aneinanderzureihen, sondem
es werden Gruppen von je etwa sechs Niv-strecken gebildet, von denen erst nur
jede zweite Gruppe und anschließend die ausgelassenen Gruppen beobachtet werden.
Die größeren zeitlichen Unterbrechungen dieses als Nivellement fractionn6 bezeich-
neten Verfahrens kompensieren die jahreveitlichen Veränderungen des Erdkörpers
und lassen die systematischen Fehler zurücktreten.

Nachdem sich die Nivelliergeräte mit automatischem Horizont in fast zwei Jahr-
zehnten bewährt haben, sollen nun keine Libelleninstrumente mehr verwendet
werden.

Hinsichtlich der Registrierung der Lattenablezungen wird zw zeit durch verzuche
noch geklärt, ob es günstiger ist, die Werte auf Tonband zu sprechen oder ob sie
mit einer Tastatur sogleich auf einen mechanischen Datenträger gebracht werden.

Der Warn- und Sicherungsdienst wird sich nach den Sicherungsregeln für Ver-
messungsarbeiten der Bundesgemeinschaft der Unfallversiche rungsträge r der öffent-
lichen Hand richten. Im Einzelfall wird je nach der Verkehrsbelastung der Fatrrbahn
zu entscheiden sein, ob Gummihüte, ein Wamposten mit Flaggen oder ein Sicherungs-
fahtzeug mit Warnblinkanlage einzusetzen sind. Die Truppführer weisen in letzter
Zeit immer nachdrücklicher darauf hin, daß zum Schutz der Personen und der In-
strumente ohne den bisher nicht üblichen Sicherungsposten mit Wamflagge oder
einen zuyitzlichen Vermessungsgehilfen, der den als Lattenhalter eingesetzten
Kraftfahrer des Sicherungsfahrzeuges ablöst, nicht mehr auszukommen ist.

Die Beobachtung eines Haupthöhennetzes mißte theoretisch als Momentaufnahme
ausgefifürt werden. Da dies nicht zu realisieren ist, hatte die Arbeitsgemeinschaft
der Vermessungwerwaltungen empfohlen, die Arbeit auf mehrere Jahre höchstens
aber auf den Zeitraum von 1980 bis 1985 zu verteilen. In Niedenachsen wären in
dieser Zeit einschließlich der aufzugebenden Linien etwa 5000 km zu nivellieren.
Wenn man davon ausgeht, daß von einem Feldtrupp in einem Jahr 200 km be-

obachtet werden können, besteht die gmze Arbeit aus etwa 24 Truppjatrren. Ver-
teilt man die Arbeit auf 5 Jatrre, so mißten jedes Jahr 5 Trupps eingesetzt werden.
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Da bei der Landesvelmessung zw Zeit nur zwei ständige Trupps arbeiten, sind fiir

die Neubeobachtung des Haupthöhennetzes vorübergehend für 5 Feldarbeitsjahre

und für 2 bis 3 Einarbeitung$ahre weitere 3 Vermeszungstrupps zu bilden' Die Ver-

markung der NivP ist von deln einen bereits bestehenden Vermarkungstrupp eben

zu bewliltigen. Für diesen zeitlich begrenzten Einsatz zu einer Spezialaufgabe

müssen Fachkräfte an anderer Stelle abgezogen werden. Die Organisationsform der

niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung ist gut geeignet, solche

zeitweilig auftretenden Schwärpunkte in den Vermessungsarbeiten zu bilden und

dazu das notwendige Personal an die entqprechenden stellen zu bringen.

6 Besonderheiten bei der Vermarkung der NivP

Nachdem der Normalhöhenpunkt von 1912 bei Hoppegarten östlich Berlins nicht

mehr für die vermessungrn in der Bundesrepublik zugänglich ist, wurde für das

NivNetz 60 der Landesnivellementharptpunkt Wa[enhorst als Ausgangspunkt ge'

wählt. Nach neueren Gutachten ist es jedoch nicht ausgeschlossen, daß die geolo'

gischen Schichten im tieferen Untergrund auch Salzvorkommen enthalten und

äamit die Stabilität dieses Ausgangspunktes etwas in Frage stellen. Auch wenn der

Punkt Wallenhorst im Jahre 1956 durch die UFGruppe Hüggel und im Jahre 1971

durch die UF-Gruppe Gehn versichert worden ist, erscheint es angebracht, das zu'

ktinftige Haupthöhennetz nicht mehr allein auf Wallenhorst zu sti.itzen, sondern in

weiteren Landesteilen zu verankern, die geologisch als sicher beurteilt sind. Aus

diesem Grunde sollen alle an der Mittelgebirgsschwelle verteilt liegenden UF und

UF-Gruppen zu einem Bezugssystem zusammengefaßt werden, das durch eine Reihe

von viei Niv§chleifen miteinander verbunden ist (Bild 2). Besonders wertvoll ist

dabei die uFcruppe saalsdorf nördlich Helmstedt, die einen sehr giturstigen unter-

grund hat und einJ entsprechend gUte Stabilität erwarten l?ßt, wie die etwa 10 km

östlich davon liegenden und heute wegen der Grenze zur DDR nicht mehr zugng-

lichen UF bei Flechtingen.

Die Schleifen des Haupthöhennetzes werden an den Knotenpunkten durch UF ge-

sichert. Weiter werden als Neuerung auf den Linien in Abständen von 8 km Nester

von etwa 6 NivP (MB) angelegt. Damit wird erreicht, daß bei Ausfall eines einzelnen

Mauerbolzens sofort Ersatz vorhanden ist und daß durch Vergleich der sechs Punkte

die eventuelle Instabilität eines Punktes erkannt wird.

7 Auswertung der Erneuerungsarbeiten

Die Ausrertung der neuen Beobachtungen soll dadurch rationalisiert werden, daß

der Datenfluß von der Ablesung der Nivellierlatte bis zum Nachweis der NivP bei
jedem Auswerteschritt automationsgerecht verläuft. Das beginnt damit, daß die

Meßdaten möglichst schon im Felde auf einen Datenträger in der Form eines

maschinenlesbaren Journalstreifens oder eines Magnetbandes gebracht werden. Im
Büro sind dann die Daten in einem Vorprogramm mit Schwerekorrekti ,n und

Lattenverbesserungen zu versehen und zusammen mit einer Netzdefin on der
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Ausgleichung zuzuführen. Vor der Zusammenstellung der Kartei der NivP auf einem
mechanischen Datenträger mtissen noch die punktnamen und Bezeichnungen fiir
den inneren Dienst einfließen. Der ganze Rechenvorgang bis zum Andruck der
Kartei wird in einem Zuge veflaufen können, wobei einzelne Stops aber unerlißlich
sind, um den Teilablauf und Einhaltung der Fehlergrenzen prlifen zu können.

8 Schlußbetrachtung

Es bleibt zu hoffen, daß es gelingt, das große werk in dem umrissenen umfang zu
bearbeiten. Besondere Mühe wird es kosten, die zusätzlichen vier Feldtrupps heran-
ztuiehen, einzuüben und fünf Jahre lang einzusetzen.

Auch bei den frtihen wiederholungsmessungen war erwogen worden, diesen großen
Arbeitsanfall zu mindern, indem zunächst nur ein ausgewähltes Ratrmennetz er-
neuert wird, wie es etwa das Europäische Haupthöhennetz (RELJN-r6seau europden
unifid de nivellement) darstellt. Dieser Gedanke ist damals schon venrorfen worten,
weil die Genauigkeit der Höhenübertragung nur in den verhältnisnäßig engen
schleifen des Haupthöhennetzes den Bezugshorizont ausreichend sichem kann.
Auch für die im obigen 2. Abschnitt beschriebenen Wiederholungsbeobachtungen
zwischen 1968 und 1972 fifft dies zu. Die dabei gemachten Erfatrungen bekräftigen
die Einsicht, daß es nur sinnvoll ist, das gesamte Haupthöhennetz in einem Guß und
ohne Abstriche in Angriff zu nehmen. Eine Ausvahl von einzelnen großen Schleifen
kann nicht den Zweck erfüllen die örtlichen und großräumigen Vertikalbewegungen
voneinander abzugrenzen.
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Kontaktstudium an der Technischen Univetsität Hannover

Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen zur Neuordnung des Studiums an

den wissenschafflichen Hochschulen die Einrichtung von Kontaktstudien angeregt.

Sie sollen der Fortbildung der in der Pra,ris stehenden Angehörigen akademischer

Berufe dienen, indem die seit Beendigung ihres eigenen Studiums neu in das allge-

meine lphrangebot ihrer Fachrichtung aufgenommenen Wisensgebiete vermittelt
werden.

Das Geodätische Institut der Technischen Universität Hannover veranstaltete unter
der kitung der Professoren Dr.-Ing. W. Höpcke und Dr.-[ng. H. Pelzer vom 16. bis

20. Februar 1976 en Kontaktstudium unter dem Thema ,,lvlathematische Statistik
bei der Ermittlung von Grundsttickswerten". Aufgabe dieses Kontaktstudiums war

es, einen Weg aufzuzeigen, wie die Grundsttickbewertung vom ,gesunden Menschen-

verstand" und der ,,allgemeinen Sachkenntnis" des Gutachters zur objektiven Be-

trachtung geführt werden kann.

Voraussetzung für das Gelingen eines Kontaktstudiums ist ein gleichmäßiges Aus
gangsniveau der khrgangsteilnehmer. Dies wurde durch den vorherigen Versand

von khrbriefen einschließlich diverser Übungen erreicht. Mit ihnen wurden Kennt-

nisse der elementaren Matrizenalgebra als Grundlage für Ausgleichsrechnung und

mathematische Statistik sowie Grundlagen der Statistik und Wahrscheinlichkeits-

rechnung vermittelt. Die Beispiele und Übungsaufgaben vertieften die theoretischen

Kenntnisse.

Von allen Teilnehmern wurde dankbar aufgenommen, daß Manuskripte der Vor'
träge vor Beginn der Veranstaltung verteilt wurden.

Im folgenden soll kurz über die bei dem Kontaktstudium gehaltenen Vorträge be-

richtet werden.

1. Dr.-Ing. F. Lehmann: Wertermittlung und Statistik - MöglichkeitenundGrenzen

Der einleitende Vortrag von Lehmann gtng auf die Möglichkeiten und Grenzen der

mathematischen Statistik bei der Wertermittlung ein. Unbedingte Voraussetzung fiir
ihre praktische Anwendung ist eine fundierte Kenntnis der Statistik und Wahr.

scheinlichkeitsrechnung, auch wenn die Gesetze und Formeln zunächst zu speziell

und mathematisch erscheinen.

Der Versuch, nur statistische Kochrezepte anzuwenden, muß scheitem oder in die

Sackgasse fiihren. Fachkenntnisse der Wertermitflung sollen und können durch die
Statistik keineswegs ersetzt werden. Nur aus dem Erkennen von Wertermittlungs-
zusammenhängen und der statistischen Voraussetzungen kann eine Entscheidung
duüber getroffen werden, ob der eine oder andere Test, ob die eine oder andere
Methode bei der Lösung eines besonderen Wertermittlungsproblemes hilft.
Nur durch diese doppelte Sachkenntnis wird es möglich sein, die klassischen Wert-
ermittlungsmodelle zu festigen sowie das Vergleichswertverfatuen für weitere Be-

reiche der Bewertung praktikabel zu gestalten und die Wertermittlung allgemein zu
objektivieren.
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2. Professor Dr.Ing. W. Engelbert: Heutige Wertermittlungsmethoden

In seinem vortrag gab Engelbert einen überblick über die heutigen Methoden der
wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie der Richtwerter-
mittlung. Er zetgte dabei auch Schwierigkeiten auf, die heute in einigen Bereichen
noch bestehen, forderte aber gleichzeitig eine überprüfung und verbesserung der
klassischen Wertermittlungsverfahren.

Die Richtwertermittlung in unbebauten Gebieten ist heute verhältnismäßig pro-
blemlos. Jedoch ergeben sich Schwierigkeiten bei der Ermittlung des Richtwertes
fiir den Bodenwert bebauter Grundstticke, der sich nur auf einige anfallende Einzel-
preise stützt. Für die Zukunft sollten vermehrt Bodenwertanteile verkaufter be-
bauter Grundstücke vom Kaufpreis abgeqpalten und bei der Richtwertermittlung
berücksichtigt werden. Auch für die Kerngebiete der Städte sollten vermehrt durch-
schnittliche Lagewerte ermittelt werden. Praktische Untersuchungen haben gezeigt,
daß sich auch flir diese Gebiete Richtwerte ermitteln lassen.

Das Vergleichswertverfahren wirft bei der Wertermittlung unbebauter Grundstücke
größere Probleme nicht auf. Dieses Wertermittlungsmodell auch bei der Ermittlung
des verkehrswertes von bebauten Grundstticken, von Grundstticken in Sanierungs-
gebieten und von Eigentumwolurungen anzuwenden, bringt einige - nicht unlös-
bare - Probleme mit sich. Eine unmittelbare Anwendung ist möglich und erforder-
lich bei Bauten gleichen Typs. Der Aufbau und die konsequente Fortführung einer
Gebäudetypensammlung leistet eine wertvolle Hilfe. Bei Eigentumswohnungen wird
beispielsweise auf das aus Kaufpreisen abgeleitete Modell des Gutachterausschusses
in Stuttgart hingewiesen, das 14 venchiedene Einflußgrößen berücksichtigt.

Das Hauptproblem bei der Anwendung des Ertragswertverfahrens liegt neben dem
richtigen Ansatz der Restnutzungsdauer vor allem bei der richtigen Wahl des Zins-
fußes. Bei den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse insbesondere der Groß-
stlidte wird dieser Zinssatz bereits aus Kaufpreis und Jahresreinertrag unter Berück-
sichtigung der Restnutzungsdauer abgeleitet.

Wenig befriedigt beim Sachwertverfahren, daß die wirtschaftliche Wertminderung
der Gebäude meist nur subjektiv erfaßt werden kann. In einem Versuch, über den
später noch berichtet wird, hat Schindler aus Kaufpreisen für Einfamilienhäuser
durch statistische Methoden eine Funktion für die wirtschaftliche Wertninderung
ermittelt.

3. Prof. Ih.-Ing. W. Höpc.ke und Prof. Dr.-Ing. H. Pelzer: Grundlagen der mathe-
matischen Statistik

Für die Einfiihrung in die Grundlagen der mathematischen Statistik durch Höpcke
und Pelzer bildeten die bereits ennrähnten Lehrbriefe den Grundstock. Von beiden
Vortragenden wurden die notwendigen, vielfach abstrakten mathematischen Be-
griffe einfach und für alle Teilnehmer verständlich dargestellt. Die Entwicklung der
Formeln wurde durch leicht überschaubare Beispiele begleitet.
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Sehr nützlich erwiesen sich besonders bei diesem Thema die vor Beginn desKontakt'
studiums herausgegebenen Manuskripte.

Zunächst wurde der Konfidenzbereich unter wechselnden Voraussetzungen, dann

einfache statistische Testverfahren erläutert, z. B. Vergleich zweier Mittelwerte aus

unabhängigen Stichproben, Homogenitätsprüfung.

Der Test vergleicht ein Merkmal einer Stichprobe mit einem hypothetischen Para-

meter oder mit den entsprechenden Merkmalen anderer Stichproben. Als einfach

wurden solche Testverfahren bezeichnet, die ein Merkmal behandeln, welches

entweder normal verteilt ist oder den 12-, t- oder F-Verteilungen angehört, da diese

aus der Normalverteilung hergeleitet sind. An Hand eines Beispieles wurden Risiken

und Macht der Tests erläutert.

Den Pilfungsmethoden auf Normalverteilung folgten die Darstellung des Bivariats,
des Konelations- und des Regressionskoeffizienten sowie die Regressionsanalyse

eines nicht normal verteilten Bivariats. Die Entwicklung einesmultiplen Regressions-

modells einschließlich der Aussagen über dessen Güte bildete den Abschluß der

Grundlagen der mathematischen Statistik.

Über die praktische Anwendung der multiplen Regression berichtete Ziegenbein in
einem späteren Vortrag.

4. Dipl.Ing. G. Schindler: Analyse von Kaufpreisen bei Einfamilienhäusern

Das Sachwertverfahren ist dezeitig eine gebräuchliche Methode zur Ermittlung des

Verkehrswertes von Einfamilienhäusern. Es findet in Fällen Anwendung, wo eine
ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen fehlt und der Ertrag nur untergeordnete
Bedeutung hat. Bei der Anwendung des Sachwertverfahrens ist eine Minderung des

Herstellungswertes des Gebäudes wegen Alters, Baumängel oder Bauschäden durch
einen prozentualen Absclrlag (technische Wertninderung) vom Neuwert zu berück-
sichtigen.

Zur Ermittlung des Betrages der technischen Wertminderung gibt es venchiedene
Theorien und Vonclrläge, die einander nicht entsprechen. Zudem ergeben sich
Unterschiede im Verlauf der technischen Werüninderung und der tatsächlichen
wirtschaftlichen wertrninderung. Hieraus entsteht mangelnde übereinstimmung
zwischen dem Sachwert des Gebäudes und seinem Verkehrswert.
In seiner untersuchung ermittelt schindler den wertminderungsverlauf wegen
Alters bei Einfamilienhäusem durch eine statistische Analyse von gezahlten Kauf-
preisen, die sich an den wirtschaftlichen Verhältnissen auf dem Grundsüiclsmarkt
orientieren. Die daraus abgeleitete Alterswertninderung berücksichtigt auch die
wirtschaftliche wertminderung. Bei Ausschaltung anderer Fehlerquellen des Sach-
werwerfahrens muß die Rückrechnung unmittelbar auf den verkehnwert fiihren.
Als Gesamtergebnis dieser Analyse von 315 Kaufpreisen von Einfamilienhäusem aus
den verkauf$ahren 1967 bis 1973 im stadt- und Landkreis Hannover wird eine
wertminderungsfunktion gefunden, die degressiven verlauf hat. Die Bewertungs-
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praxis, daß Gebäude, die ihre normale kbensilauer erreicht haben, noch einen
Restwert besitzen, wird bestätigt. Dieser wurde empirisch mit 20 v. H. des Neu-
wertes ermittelt.

Schindler schließt seine Untprsuchungen mit der Ermittlung von Vertrauens- und
Erwartungsbereich.

5. Dr.-Ing. F. Lehmann: Wertermittlung von Erbbaurechten

Die Anwendung mathematisch-statistischer Hilfsnittel bei der kisung einer kom-
plexen Wertermittlungsaufgabe wurde an dem Beispiel der Wertermitflung von
Erbbaurechten dargestellt.

Durch eine umfangreiche Kaufpreisanalyse wü ein Vergleichwertverfahren für die
Wertermittlung von Erbbaugrundstticken zu finden. Das Marktverhalten war zu
untersuchen und Abhängigkeiten des Kaufpreises von bestimmten Parametern auf-
zuzeigen. Der Weg über die Zinseszins- und Rentenrechnung sollte vermieden werden.
In seiner Untersuchung ging Lehmann von folgenden Gedanken aus:

Der Gesamtwert eines Grundstücks kann zumindest gedanklich in den Wert für
Grund und Boden und den Gebäudewert aufg;espalten werden. Ist das Grundstück
mit einem Erbbaurecht belastet, tritt eine weitere Komponente, der Wert des ,,Erb-
baurechts an sich" hinzu. Der Bodenwertanteil vermindert sich, der Gebäudewert-
anteil erhöht sich um diesen Wert des Erbbaurechts. Der Einfluß des Erbbaurechts
auf den Wert des belasteten Grundstäcks und auf den Wert des Gebäudes sollte
quantitativ bestimmt und die Wertanteile am Gesamtwert des Grundstticks fiir den
Grundstückseigentümer und den Erbb atrberechtigten getrennt werden.
Aus einer Stichprobe von mehr als 700 Kauffiillen bestimmte khmann unter Aus-
schaltung nicht wertbeeinflussender beobachteter Merkmale seine Zielgröße, den
Erbbaurechtsfaktor. Dieser ist das Verhältnis des Kaufpreises für den Grund und
Boden eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstücks zum Richtwert eines

unbelasteten Grundstücks. Mit dem Richtwert multipliziert liefert der aus der Kauf-
preisanalyse gewonnene Erbbaurechtsfaktor im Falle der einzelnen Wertermittlung
direkt den Bodenwertanteil de s Grundsttickseigentümen.

Durch Berechnung empirischer Korrelationen und Prüfung ihrer Sigrifikanz zetgt
sich eine deutliche Abhängigkeit des Erbbaurechtsfaktors von der der Rendite
sowie von dem Vorhandensein einer Anpassungsklausel. Für Verträge mit und ohne

Anpassungsklausel hat Lehmann Regressionsfunktionen abgeleitet und tabelliert.

6. Professor Dr.-Ing. H. Pelzer: Statistische Beurteilung der Eingangsgrößen zur
Wertermittlung

In diesem Vortrag untemahm Pelzer den Versuch, die Wertermittlung als Spezial-
fall eines mathematischen Filterproblems dazustellen. Er geht dabei von dem

Grundgedanken aus, daß die Vergleichspreise zweier Grundstücke umso mehr mit-
einander korreliert sein werden, je genauer diese in ihren wertbestimmenden Merk-
malen übereinstimmen. Durch Gewichtung der Vergleichspreise werden besonders
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die Grundstücke zur Bercchnung des Verkehrswertes herangezogen' deren wertbe-

einflussende Merkmale denen des zu bewertenden Objekts am nächsten kommen.

Die Anwendung von Filterverfahren ist stets dann am Platze, wenn keine sipifi-
kanten Regressionen zwischen Zielgröße und Einflußgrößen bestehen. Sie kann

duüber hinaus aber auch eine wertvolle Ergänzung zu einer Regressionsanalyse

sein, wenn die Restvarianz noch relativ groß ist. Etwaige Abweichungen von einer

linearen Regression können dann durch ein Filterverfahren erfaßt und der daraus

rezultierende systematische Fehler vermieden werden.

7. Dipl.Jng. W. Ziegenbein: Anwendung der multiplen Regression

Der Verkehrswert eines Grundstticks ist eine Funktion verschiedener Einflußgrößen.

Die Art der funktionellen Abhängigkeit des Verkehrswertes von den Merkmalen

und welche Merkmale überhaupt den Verkehrswert beeinflussen, erkennt man aus

der Beobachtung der auf dem Grundstücksmarkt gezahlten Preise und aus der Kauf'

preisanalyse mit Hilfe der mathematischen Statistik. Voraussetzung dafür ist eine

Kaufpreissammlung, die neben den Preisen für jeden Kauffall alle Merkmale ent-

hält, die Einfluß auf die Kaufpreise haben. Der Verkehnwert ist dann eine Funktion

dieser Einflußgrößen. Das Schätzen der Funktion kann durch die multiple Regression

erfolgen. Der Verkehrswert als der Wert mit der größten Wahrscheinlichkeitsdichte

ergibt sich durch Einsetzen der fiir das Bewertungsobjekt geltenden Größen in die

gefundene Regressionsfunktion. Ziegenbein hat an Hand umfangreicher Stich-

proben von Kaufpreisen unbebauter Wohngrundsüicke aufgezeigt, daß die multiple

Regression viel zurErmittlung vonVerkehrswerten und Richtwerten beitragen kann.

Seine Analyse hat gezeigt, daß sich geeignete, die Wertverhältnisse repräsentierende

Einflußgrößen finden lassen.

Die Anwendung der multiplen Regression bei der Grundstticksbewertung kann aller-

dings nur dann erfolgreich sein, wenn sie von einem in derWertermittlung erfahrenen

Fachmann durchgeführt wird. Nur der Fachmann kann geeignete Einflußgrößen

finden und, was unbedingt erforderlich ist, die Wirkung dieser Einflußgrößen in der

Schätzfunktion auf ihre Plausibilität hin überprüfen.

Der Bewertungsachverständige wird durch die Anwendung der Regressionsanalyse

nicht arbeitslos, sondem er kann sich auf seine ureigenste Aufgabe - das Werten

und Bewerten - konzentrieren.

8. Dipl.-Ing. H. Schulte: Was bieten Kaufpreissammlungen im Hinblick auf eine

statistische Auswertung?

Nach einem kurzen Überblick über die gegenwärtige Situation entwickelte Schulte

Vorstellungen über Form und Inhalt von Kaufpreissammlungen. Sie ist für die

vielfiiltigen Vergleichszwecke nur dann geeignet, wenn das Material entsprechend

dem jeweiligen Wirkungsgefüge vollständig ist und sachlich, örtlich und zeitlich aus-

reichend differenziert ist. Langfristig kann man davon ausgehen, daß wegen der um-
fangreichen auszuwertenden Daten nur die automatisierte Verarbeitung in Frage

kommt.
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Bei der Auswertung der Kaufpreissammlungen stellte er die EntwicklungvonZeit-
reihen in den Vordergrund. Sie stellen die empirisch gefundenen Abhängigkeiten
von den komplexen unbekannten Marktmerkmalen dar, zu denen man keinen lo-
gischen Zugmg hat. Für die Richtwertermittlung sind sie unentbehrlich. An zweiter
Stelle nannte er die Abhängigkeit der Kaufpreise von Art und Maß der baulichen
Nutzung, die es zu ermitteln gilt.

Auswertemodelle für die venchiedenen als wichtig erkannten Aufgaben sind zu er-
stellen und Kriterien für voraussetzungen und Anwendung anzugeben. Die theore-
tischen Modelle sollten allgemeine Gültigkeit haben. schulte wies darauf hin, daß
die Ableitung von Wertermittlungsfaktoren nach seiner Ansicht nur unter zeiflicher,
sachlicher und räumlicher Beschränkung sinvoll sei.

Durch den Einsatz der Automation wird es auch möglichsein,fiirdieWertermitflung
ein Programm zu erstellen. Die Sachverständigen könnten sich dann ausschließlich
der Beurteilung der Eingangsdaten, der entscheidenden Wertermittlungsfaktoren
und dem Endergebnis widmen, da sie von zeitraubender Routinearbeit enflastet
werden. Aber nicht erst dieses perfektionierte system, sondem bereits jede vor-
stufe dazu bringt Gewinn für die Wertermittlung.

9. Dr.-Ing. J. Konstanzer: Entwicklungstendenzen in der Wertermittlung
Abschließend sprach Konstanzer über Entwicklungstendenzen in der Wertermittlung.
Die heute schon vielf?iltigen wertermittlungsaufgaben, die noch durch die bevor-
stehende Novelle zum Bundesbaugesetz und durch das städtebauförderungsgeseE
vermehrt werden, fordem eine Qualitätsverbesserung der wertermittlung und eine
Iristungssteigerung der wertermittelnden Stellen.
Das Führen einer detaillierten Kaufpreissammlung und der EinsaE der mathema-
tischen statistik und der Datenverarbeitung bei deren Ausrertung sind voraus-
setzung für die Qualitätsverbesserung. Gute Ausbildung und verstärkte Fortbildung
dienen zusarnmen mit der Rationalisierung der wertermitflung der kistungsstei-
gerung.

Verstärkte Öffenflichkeitsarbeit, Einrichtung der Gutachterausschüsse entsprechend
dem vorschlag der Adv bei den vermeszungs- und Katasterdienststellen sowie
Mitwirkung der Vertreter der für die Gutachterausschüsse zuständigen Ministerien
in übergebietlichen Einrichtungen waren weitere Punkte seines Vortrages.

Das fachlich ausgewogene Programm und die vielzatrl von Anregungen haben das
Kontaktstudium zu einem Erfolg werden lassen. Zu hoffen bleibt, daß sich in abseh-
buer zeit eine weitere veranstaltung anschließt, die sich verstärkt mit der prak.
tischen Anwendung der theoretischen- Erkenntnisse befaßt.
An dieser stelle sei den Herren Professoren Dr.-Ing. Höpcke und Dr.-Ing. pelzer und
den anderen Vortragenden hezlich gedankt.

khrbriefe und vorlesungsunterlagen sind als sonderdruck herausgegeben worden.
sie können vom Nieders. Landewerwaltungsarnt - Landesvermessung - zum Preis
von DM 30,- erworben werden.
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I. Ernannt:
zu VmR

VmAss. Kühme
VmRef. Uhde
VmAss. Kulpe

" Moos
" Kertschef, K.
" Kertscher, D.

" Dirksmöller

zu VmAss (Einstellung)

VmRef Koth
" Dahms
" Liebig
" Metelerkimp
" Böckman[, L.
" Böckman[, A.

II. Versetzt:
VmR Lange

" Walter
" Ebrecht
" Schmidt, K.-J.

" Kulpe
" uhde

Personalnachrichten

Beamte des höheren Dienstes

KatANienburg . . . ... . .. . .. . . . .. . 11. 6-75
KatAGöttingen. o . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . - 18-12.75
KatAHolzminden.. .. .. . . .. . . . . . o . . . . - l9-t2-75
KatAOldenburg. . . . . . . . o . . . . . . . . o o . . . o - L- l-76
KatAGoslar... .. ... .. . o... . -.. . .. 1- l-76
KatASalzgitter. .. .. .. . . o .. . . . .. . 1- 1.76
KatASyke. . .. .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . . 2. 1.76

RPHannover . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . . L8. 12.75

KatAAurich............ .. .--...-o 18. 12-75

KatAlüneburg. . . r . . . . . . o . . . . . . . . - 18- 12-75

KatAWilhemshaven .. .... o. . o -. .. . - . 19. t2-75
KatACloppenbrrrg.. . .. . . .. .. . . .. .. .. . t9-L2-75
KatAWolfsburg. .. .. .. ..... o... .. - - 20-12-75

vomRPHannoverandasKatAHameln. .. . . ... 1. 2-76
vomKatAOsterodeandasKatAGöttingen. .... -. - 2- 2-76
vom KatA Giittingen an das KatA Holzminden . . . . . . 2. 2- 76

vomKatANortheimandasKatAosterode. . . . . . . . 2. 2-76
vom KatA Holzminden an das KatA Göttingen . . . . 2. 2.76
vom KatA Göttingen an das KatA Northeim . . . . . . . 2. 2. 76

ilI. Eintritt in
Ltd.
VmDir Nolte
VmOR Ackermann
VmDir Machens, Dr.

IV. Versetzung in
VmDir Pusch

V. Verstorben:
Ltd.
VmDir Tönnies, Dr.

I. Ernannt:
zu VmOAR

VmAR Frühauf
" Meliß

den Ruhestand (§ 5lNBG):

KatAOldenburg. . . . . .. . . .. .. . . .. . 25. 5.76

Beamte des gehobenen Dienstes

LVwA-LVm-B1............ . 5. 5.76
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zum VmAR

VmA Elzhoh

zum KartAR
KartA Reinecke

zum VmA
VmOInsp Boy

zu VmOInqp

VmOInsp.
z. A. Friedrich
" lVellbrock
" Leiner
" Prehn
" Breden
" Prietzel

zu VmOInsp. z. A.
Vmlnsp.

Anw.
tt

tt

tt

tt

tt

Blenke
Friedrich
Brerlen
Dieck
Uibsen
Wronna

KatA Northeim

KatA Rinteln

KatA Northeim
KatACloppenburg. o. . . ... .. ... .. .... .. .

KatA Wolfenbüttel

RP Stade.

II. In den vorbereitungsdienst eingestellt:
Helmhold, Gerhard
Hoeffler, Klaus-Dieter

ru. Versetzt:
VmOI Wiechmann
VmA Janssen, W.
VmOI Traumann
VmOI

z. A. Engbers
VmA Müller, H.
VmAR Bartels

" Schmidt, H.-H.
VmA Washausen
VmOI Bohnstedt

" Schmidt, E.
VmOI

z. A. Bösch
" Wagener

IV. Eintritt in d

VmOAR Drews
VmOAR Wehebrink
VmAR Ahus
VrrAR Frömberg
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RP Stade.

vom KatA Bremervörde an das KatA Cuxhaven. . . . . .

vom KatA Norden an das KatA Wittmund. . . . . . .
vom KatA Helmstedt zum VP Braunschweig . . . . . .

vomRPAurichandasKatAAurich . o .. ....
vom KatA Braunschweig an das KatA wolfentüttel . .
vom RP Stade an das KatA Stade. . . . . . . . . . .
yomKatABremervördezumRPStade... . . o.... .

vom KatA Verden an das KatA Bremervörde . . . o

vom KatA Wolfenbüttel an das KatA Braunschweig . .
vom KatA lVolfenb{ittel an das KatA Helmstedt . . . .

vom RP Stade an das KatA Stade. . . . . . . .

vom RP Stade an das KatA Cuxhaven . . . . . .

en Ruhestand (§5lNBG):

LVwA-LVm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KatAHannover. . . . . . . . . o . . . . . o . . .
KatAOsnabrück. .. . . . . . . .. . . . . . ... .

KatASyke. . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . o

2. 12.75
17. 3.76
23. 4.76
1. 5.76
1. 5.76

10. 5.76

31.10.75
31. 10. 75
28. 4.76
29. 4.76
29. 4.76
29. 4.76

l. 4. 76
1. 4.76

1. 1.76
19. 1.76
1. 2.76

27. 4. ?6
l. 5.76
1. 5.76
1. 5.76
1. 5.76
3. 5.76
3. 5.76

15. 5.76
l. 6.76

l. 2.76
l. 3. 76
l. 5. 76
l. 6. 76



V. Versetzvng in
VmA Danker

VmAR Sohns

VmAR Dunker

I. Ernannt:
zu Vm OSekr.

VmSekr. Gruschwitz
" Siede)' Scheil

zu VmSekr.

VmAssist. Stange
" Morgret
" bei der Kellen

zu VmAssist.

VmAssist.
Anw. Müller, S.

VmAssist.
z. A. Aden
" witt
" Beilken
" Friedrichs
" Thoben
" Köps \

" Carls

zur Kart.Assist. z. A.

KartAssist.
Anw. Weber

zu VmAssist. z. A.

VmAssist.
Anw. Rust
" otte
" Fisser
" Wiese
" Czarnik
" Wedelich
" Böttjer
" Waller
" Martens
" Haase

" Sextroh

den Ruhestand (§ 57NBG):

KatANortheim.. .... 1.7.75
KatAAurich.. .. 1. 1.76
KatACloppenburg.. .o.... L.4.76

Beamte des mittleren Dienstes

KatABraunschweig.. .. .... 1.5.76
KatANordhorn. .. .. .. . L. 5.76
KatACloppenburg .. ,. 1.5.76

KatAWolfenbüttel .. 1.5.76
KatAOsnabrück... .o 1.5.76
KatA Osnabrück. 1 . 7. 76

LVwA-LVm-82.. ... 1.4.76

KatANorden . L. 4.76
KatA Bremervörde . . L. 4.76
KatAoldenburg. .. ..... 1.4.76
KatAOldenburg. .. .. . 1. 4.76
KatAVechta. ..... 1.4.76
KatAGöttingen... .. 1.4.76
KatANorden .. .... .... 1. 4.76

LVwA-LVm-84.. 1.4.76

LVwA-LVm-B6.. .. ... L.4.76
KatAHelmstedt... .. 1.4.76
KatAAurich. . . . .. .. . . . . . o l. 4.76
KatAAurich.. .. .... 1. 4.76
KatAOsterh.-Scharmbeck.. .. 1.4.76
KatAOsterh.-Scharmbeck. .. 1.4.76
KatAOsterh.-Scharmbeck...... .. .... 1.4.76
KatAStade .... .. l. 4.76
KatARotenburg.. r.. 1.4.76
KatAWesterstede. . . . .. .. 1. 4.76
KatAWesterstede. .... 1.4.76

II. In den Vorbereitungsdienst eingestellt:
Graupner, Michael
Sünnemann, Detta
Ohm, Monika

LVwA-LVm.. .. o. ..... 1. 4.7G
LVwA-LVm. .. .. 1. 4.76
LVwA-LVm. .... .. 1. 4.7G
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Huhnold, Heiko
Friedrich, HeinzCerhard
Ebrecht, Andreas
Oppermann, Bernt
Schönhoff, Sabine
Hoog, Elke
Heeschen, Holger
Neumann, Jürgen
Hinte, Heike
Kinast, Ursula
Napierski, Peter

Deicke, Peter

Liedtke, Andreas
Härtelt, Udo
Freers, Lorenz
Krause, Günther
Goohsen, Dieter
Hagenah, Rainer
Heins, Günter
Tränapp, Wilfried
Janssen, Gerhard
Ufen, Ludwig
Woortmann, HansCünter
Müller, Manfred
Junker, Uhlrich
Schröder, Friedrich
Schürmann, Kurt
Schröder, Magda

Stanke, Udo
Middelbeck, Clemens
Neteler, Günther
Schmidt, Reiner
Kamphaus, Josef
Brauer, Andreas
Schulze, Holger
Vocks, Reinhard
Rolfes, Wolfgang
Rode, Wilfried

UI. Versetzt:
VmSekr. Cöster
VmSekr. Cöster

ry. Auf Antrag
VmAssist.

Anw. Schröder
" Bartsch

RP Hildesheim.
RP Hildesheim.
RP Hildesheim.
RP Hildesheim.
RP Lüneburg.
RPlüneburg. . o.
RP Lüneburg. .

RP Lüneburg.
VP Braunschweig .

VP Braunschweig .

VP Braunschweig .

VP Braunschweig .

VP Braunschweig .

RPStade...
RPStade...
RPStade. ....
RP Stade. . .

RP Stade .

RP Stade.
RP Aurich .

RP Aurich .

RP Aurich .

RP Aurich .

RPAurich. . .

RP Aurich .

VP Oldenburg . .

VP Oldenburg . .

VP Oldenburg . .

VPOldenburg...
VP Oldenburg . .

VP Oldenburg . .

VP Oldenburg . .

VP Oldenburg .

VP Oldenburg . .

RP Osnabrück . .

RPOsnabrück...
RP Osnabrück . .

RP Osnabrück . .

vom KatA Norden an das KatA Aurich.
vom KatA Aurich zum RP Aurich

entlassen (§38NBG):

VP Oldenburg . .

VP Oldenburg . .

4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4. 76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4. 76

4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76

19. 1.76
6. 4.76

1. 5.76
1. 6.76
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